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14
Künstliche Intelligenz durchdringt

mehr und mehr den Alltag des Menschen. 

Das hat viele nützliche Seiten, birgt

aber auch unabschätzbare Risiken.

20
Das Landgericht Berlin 2 hat einem 

Contractor recht gegeben, der zur 

Abrechnung der Betriebskosten einen 

Börsenindex für den Gaspreis
herangezogen hatte – für Mieter:innen 

ein eher nachteiliges Urteil.

24
Die Waldsiedlung Krumme 
Lanke ist ein grünes Idyll, dessen

ehemaliger nationalsozialistischer Vor-

zeigecharakter kaum zu erkennen ist.
Abbildungen: KI-generiert, Sabine Mittermeier, Nils Richter
Titel: Sabine Mittermeier/unter KI-Zuhilfenahme

Dieses Symbol markiert Beiträge im 
MieterMagazin, in denen Wohnen 

und Klimaschutz thematisiert werden.
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Die unter „Leserbriefe“ abgedruck-
ten Beiträge sind Meinungsäuße-
rungen von Leserinnen und Lesern 
zu Berichten im MieterMagazin 
und geben nicht die Meinung der 
Redaktion wieder. Sie können Ihren 
Leserbrief auf www.berliner-mieter
verein.de/mietermagazin/leserbrief-
schreiben.htm eingeben oder per 
Post an den Berliner Mieterverein, 
Redaktion MieterMagazin, Spichern-
straße 1, 10777 Berlin schicken.

Betr.: Regelmäßige Mitteilungen der 
Wohnungsunternehmen zum Wär-
memengenverbrauch

eure und nutzlose Bürokratie

Ich möchte Sie auf einen Missstand 
aufmerksam machen, der zehntau-
sende Mieterinnen und Mieter in 
Berlin betrifft: Monat für Monat er-
halten sie eine sogenannte ‚Wärme-
mengen-Information‘ per Post. Die-
se Schreiben verursachen enorme 
Kosten für Druck und Porto – ohne 
erkennbaren Nutzen. Niemand spart 
Energie, weil er einen Brief mit un-
verständlichen Zahlenwerten erhält. 
Für die Wohnungsunternehmen ist 
es eine Pflicht, für die Mieter reine 
Papierflut. Dabei geht es um Sum-
men im sechsstelligen Bereich jedes 
Jahr – Geld, das dringend in den so-
zialen Wohnungsbau, Sanierungen 
oder echte Energieeinsparungen flie-
ßen müsste. Ich finde: Mieterinnen 
und Mieter haben ein Recht darauf, 
dass ihre Nebenkosten nicht für 
nutzlose Bürokratie verschwendet 
werden. 
Falko Fischer

Betr.: MieterMagazin 10/22, Seite 9, 
Katharina Buri: „Geschäftemache-
rei mit der möblierten Vermietung 
– Möblierungszuschlag leider un-
bekannt“ (Beitrag steht im MM-
Archiv)

Eine Never Ending Story

Dem Inhalt des Beitrags kann ich 
als Mieter der Samoastraße 21 zu-
stimmen. Zusätzlich wird nur ein 
Minimum in die Instandhaltung 
der Immobilie investiert, Schäden 
lange Zeit ignoriert oder lediglich 
notdürftig repariert. Gut funktio-
nierend sind aber alle zwei Jahre 
stattfindende Mieterhöhungen mit 
zum Teil absurden wohnwerterhö-
henden Merkmalen. Nach den mö-
blierten Wohnungen, mit welchen 
sich scheinbar gut Geld machen ließ, 
teilte der Eigentümer des Miets-
hauses im Herbst 2025 den Verkauf 
des in Teilen sanierungsbedürftigen 
Gebäudes mit. Selbstverständlich 
nicht komplett, sondern in einzelnen 
Wohneinheiten. Der Verdacht liegt 
nahe, dass dies geschieht, um mehr 
daran zu verdienen. Uns Mieterin-
nen und Mietern wurde ein Info-
schreiben zugesandt, welches uns 
den Selbsterwerb mit Vorkaufsrecht 
schmackhaft machen soll. Die Mo-
tivation, eine Eigentumswohnung in 
dem Haus zu erwerben, ist aufgrund 
bekannter Mängel verhalten. Man 
kann auswärtigen Interessierten 
nur raten, die Bausubstanz kritisch 
zu betrachten. Irgendwann stehen 
notwendige Modernisierungen an, 
und es sieht ganz danach aus, dass 
der jetzige Besitzer sie gerne an-
deren überlassen möchte. Profite 
aus Wohnraum herauszuschlagen 
ist eben doch eine „Never Ending 
Story“.
B.S.
(Name ist der Redaktion bekannt)

Betr.: MieterMagazin 1+2/26, 
Seite 11, Rosemarie Mieder: „‚Ver-
schenke-Kisten‘: Kleiner Knigge 
gegen Vermüllung“

Deckmantel Nachhaltigkeit

Ich finde es gut, dass Berlin strenger 
gegen diese „Verschenkekisten“-Un-
sitte vorgehen will, denn mich nervt 
dieser Müll auf den Straßen, der 
als „Geschenk“ getarnt wird. Diese 

„Verschenkekisten-Romantik“ ist oft 
nichts anderes als Verantwortung 
abladen unter dem Deckmantel von 
Nachhaltigkeit.
Es gibt zahlreiche andere Möglich-
keiten, gut erhaltene Dinge loszu-
werden. Dazu muss man halt etwas 
Mühe investieren in die Dinge, für 
Ein bezirkstypisches Stillleben
hat die Fotografin Almut Iser vor dem Eingang dieses 
Immobilienbüros ausgemacht

Wenn Sie ebenfalls ein Bild zum Nachdenken, mit Witz  
oder aus ungewöhnlicher Perspektive rund um das Thema 
Wohnen aufgenommen haben, schicken Sie es uns.
Ihr Foto mit einem von 

Ihnen gewählten Titel 
sowie Angaben zu Auf-
nahmeort und -datum 

bitte per Mail an
bmv@berliner-

mieterverein.de 
oder per Post an 

Berliner Mieterverein, 

Spichernstraße 1, 
10777 Berlin

Die Redaktion hono-
riert den Abdruck mit 

40 Euro.
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die man verantwortlich ist, weil man 
sie mal irgendwann gekauft hat. Es 
gibt Verschenk-Gruppen bei Face-
book, die „NochMall“ von der BSR, 
Kleinanzeigen, nebenan.de und so 
weiter.
Viele Leute stört es einfach, wenn 
jemand seinen Hausrat auf die 
Straße wirft. Schnell gesellen sich 
MieterMagazin 3/2026
defekte Sachen und zerschlissene 
Bücher dazu. Und sobald es regnet 
und niemand zugreift, wird aus zu 
verschenkenden Dingen schlicht öf-
fentlicher Abfall. Motto: „Irgendwer 
wird sich schon kümmern – Haupt-
sache ich bin die Verantwortung los.“
F.K.
(Name ist der Redaktion bekannt)
Wichtiger Hinweis für Mitglieder mit einer 
Kostenübernahme des BMV-Mitgliedsbeitrags 
(zum Beispiel im Rahmen von ALG II)

Das Land Berlin hat leider den Kooperationsvertrag mit dem 
Berliner Mieterverein im Dezember fristlos gekündigt. Grund 
ist eine Anordnung des Bundes – demnach sind Mitgliedsbei-
träge für Mietervereine keine Kosten der Unterkunft und Hei-
zung. Entgegen dem Hinweis in der letzten Ausgabe berührt 
dies aber nicht die laufenden Mitgliedschaften. In diesen 
kann Sie der Berliner Mieterverein bis zum Ende des Zwei
jahreszeitraums weiter beraten und vertreten.
Vorstandssprechstunde 

Der ehrenamtliche Vorstand des Berliner Mietervereins bietet 
jeden dritten Mittwoch im Monat außerhalb der Ferien um 
17 Uhr eine Sprechstunde für Mitglieder an. Gerne stellt 
sich der Vorstand den Fragen und Anregungen der Mit
glieder. Bitte beachten Sie, dass die Vorstandssprechstunde 
nicht zur Erörterung von laufenden Beschwerdevorgängen 
vorgesehen ist.

Nächste Termine: Mittwoch, 18. März und  
Mittwoch, 15. April 2026 jeweils ab 17 Uhr.

Bitte beachten Sie: Eine Anmeldung ist bis 14 Tage vor dem 
Termin unter S 030-226 26-120 erforderlich.

Dr. Rainer Tietzsch (Vorsitzender), 
Carla Dietrich (Schatzmeisterin), 
Gundel Riebe (Schriftführerin)
Berliner Mieterverein auch bei Facebook 
www.facebook.com/BerlinerMieterverein/

mein.berliner-mieterverein.de –  
Ihr schnelles Serviceportal im Internet

K Beratungstermine vereinbaren, auch ohne Anmeldung
K Änderungen Ihrer persönlichen Daten vornehmen

Das MieterMagazin online lesen

Leisten Sie einen Beitrag zur Ressourcen
schonung und stellen Sie jetzt um – vom Papier 
auf die digitale Ausgabe. 
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Bitte beachten Sie die Termine 
für die bezirklichen 

Mitgliederversammlungen 
auf den Seiten 6/7.
Beratung mit Termin 
und Akutberatung ohne Termin

In unseren Beratungszentren beraten wir Sie 
von Montag bis Samstag.
Hier können Sie einen Termin vereinbaren:
Online-Terminvereinbarung: 
mein.berliner-mieterverein.de 
Servicetelefon S 030-226 260 

Akutberatung ohne Termin
In besonders dringenden Fällen, wie Fristab-
lauf am gleichen Tag, beraten wir auch ohne 
Termin. Rechnen Sie mit Wartezeiten. Bei star-
kem Andrang können wir Sie eventuell nicht 
beraten.  

Wichtig: Beratungen für Gewerbemitglied-
schaften, unsere Energie- und die Sozialbera-
tung sowie Beratungen auf Englisch erfolgen 
nur mit Termin!

Please always make an appointment for 
consultations in English!
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Rat & Tat Kiezcafés – 
gemeinsam geht’s besser
Die aktiven Mitglieder in den Bezirksgruppen des 
Mietervereins unterstützen Sie gerne bei ersten 
Schritten zur Problemlösung. Sie finden Orientierung, 
Gespräche, Handlungsoptionen, nachbarschaftliche 
Unterstützung und konkrete Tipps zu bestehenden 
Initiativen im Bezirk oder berlinweiten Bündnissen. 
Eine mietrechtliche Beratung findet allerdings nicht 
statt. Diese erhalten Sie in den Beratungszentren und 

-stellen des Berliner Mietervereins.

Die Treffen finden statt:
K In Pankow jeden 4. Freitag im Monat,
17 bis 19 Uhr im Nachbarschaftshaus Helmholtzplatz,
gegenüber der Raumerstraße 10, 10437 Berlin.

K In Neukölln jeden letzten Donnerstag im Monat,
18 bis 20 Uhr im Gesundheitskollektiv (GeKo)
in der Rollbergstraße 30, 12053 Berlin.
5
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ermine der bezirklichen 
itgliederversammlungen 

026
iebes Mitglied des 
erliner Mietervereins,

is Mitte April finden in allen Bezirken 
ie Mitgliederversammlungen des Berliner 
ietervereins statt. Sie sind herzlich ein­

eladen! 

m Rahmen der Mitgliederversammlung 
önnen die Mitglieder des jeweiligen 
ezirks Einfluss auf die Aktivitäten des Ver­
ins nehmen. Die Bezirksleitung informiert 
ber die Probleme der Mieter im Bezirk. 
ktionen werden besprochen, Erfahrungen 
usgetauscht und Vereinsgremien besetzt. 

cheuen Sie sich also nicht, im Berliner 
ieterverein (BMV) aktiv zu werden. 

esuchen Sie die Versammlung in Ihrem 
ezirk. Bitte den Mitgliedsausweis (er­
atzweise Ihr aktuelles MieterMagazin 
it Adressaufkleber) mitbringen.
Charlottenburg-
Wilmersdorf 
Dienstag, 10. März 2026, 18 Uhr
Haus am Mierendorffplatz 19,
10589 Berlin
U/Bus Mierendorffplatz

Tagesordnung
1.	Begrüßung
2.	Bericht der Bezirksleitung mit 

Aussprache
3.	„Eigenbedarfskündigungen und 

möblierte Vermietung in Berlin 
– tut die Politik hier genug?“, 
Referent: Niklas Schenker, MdA

4.	Aussprache zu TOP 3
5.	Wahl der Bezirksleitung
6.	Wahl der Delegierten zur Dele­

giertenversammlung des BMV
7.	Verschiedenes

Bezirksleitung  
Charlottenburg-Wilmersdorf
Friedrichshain-
Kreuzberg 
Mittwoch, 11. März 2026, 18 Uhr
Haus am Franz-Mehring-Platz 1, 
10243 Berlin, Raum 017 
(„ND-Gebäude“) 
S-Bhf. Ostbahnhof, Bus 240 bis 
Franz-Mehring-Platz

Tagesordnung
1.	Begrüßung
2.	„Wohnungssituation der Mieter 

unseres Bezirkes aus Sicht von 
ASUM“, Referent: Knuth Beyer, 
Geschäftsführer ASUM GmbH

3.	Diskussion zu TOP 2
4.	Bericht der Bezirksleitung  

mit Aussprache
5.	Wahl der Bezirksleitung
6.	Wahl der Delegierten zur Dele­

giertenversammlung des BMV
7.	Anträge und Verschiedenes

Bezirksleitung 
Friedrichshain-Kreuzberg

Lichtenberg 
Montag, 30. März 2026, 18 Uhr
(Einlass ab 17:30 Uhr)
„Lichtenberger Anlaufstelle für 
Bürgerbeteiligung, Hubertusstraße 47, 
10365 Berlin (Hubertusbad) 
S/U Lichtenberg

Tagesordnung
1.	Begrüßung
2.	Bericht der Bezirksleitung  

mit Aussprache
3.	„Mieten ungebremst – Vermieter 

ungestraft? Wie können die Rege­
lungen der Mietpreisbremse und 
des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz zum 
Mieterschutz genutzt werden?”, 
Referent: Rechtsanwalt Antonio 
Leonhardt, LL.M.

4.	Aussprache zu TOP 3 
5.	Wahl der Bezirksleitung
6.	Wahl der Delegierten zur Dele­

giertenversammlung des BMV
7.	Sonstiges

Bezirksleitung Lichtenberg
Mitte 
Donnerstag, 26. März 2026, 18 Uhr
Begegnungsstätte der Volkssolidarität 
„Mehr Mitte“, Torstraße 190, 
10115 Berlin 
U/Tram Oranienburger Tor, 
S Oranienburger Straße 
(jeweils ca. 500 m Fußweg)

Tagesordnung
1.	Begrüßung durch den Bezirksleiter 

Daniel Diekmann
2.	Bericht der Bezirksleitung mit 

Aussprache 
3.	„Aktuelles zur mietenpolitischen 

Lage im Bund und in Berlin“, Refe­
rent: Dr. Rainer Tietzsch, Vorsitzen­
der des Berliner Mietervereins

4.	Aussprache zu TOP 3  
5.	Wahl der Bezirksleitung
6.	Wahl der Delegierten zur Dele­

giertenversammlung des BMV
7.	Verschiedenes

Bezirksleitung Mitte

Marzahn-
Hellersdorf 
Montag, 13. April 2026, 18 Uhr
Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte, 
Marzahner Promenade 38, 
12679 Berlin 
S Marzahn, Tram M6, 16, 
Busse 192, 195

Tagesordnung
1.	Begrüßung
2.	Marzahn-Hellersdorf den Mietern – 

nicht den Miethaien! – „Eigentums­
verhältnisse im Bezirk, Begrenzung 
von Mieten und wie sich Mieter zur 
Wehr setzen“, Referentin: Katalin 
Gennburg, MdB, mit anschließender 
Fragemöglichkeit und Diskussion

3.	Bericht der Bezirksleitung mit 
Aussprache

4.	Wahl der Bezirksleitung 
5.	Wahl der Delegierten zur Dele­

giertenversammlung des BMV 
6.	Verschiedenes

Bezirksleitung 
Marzahn-Hellersdorf
MieterMagazin 3/2026
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Pankow 
Sonntag, 22. März 2026, 15 Uhr 
Veranstaltungsraum Kopenhagener 
Straße 9, 10437 Berlin 
S/U Schönhauser Allee

Tagesordnung
1. Begrüßung
2.	Bericht der Bezirksleitung

mit Aussprache
3.	„Aktuelle Entwicklungen in Politik

und Rechtsprechung und ihre
Auswirkungen auf Mietende“, 
Referentin: Wibke Werner,
Geschäftsführerin des BMV

4.	Aussprache zu TOP 3
5.	Wahl der Bezirksleitung
6.	Wahl von Delegierten zur Dele­

giertenversammlung des BMV
7. Vorstellung von Anträgen zur De­

legiertenversammlung
8.	Verschiedenes

Bezirksleitung Pankow

Reinickendorf 
Die Versammlung hat bereits am 
25. Februar 2026 stattgefunden.

Neukölln 
Donnerstag, 16. April 2026, 18 Uhr
Nachbarschaftshaus am Körnerpark, 
Schierker Straße 53a, 12051 Berlin 
S/U-Bahnhof Neukölln  

Tagesordnung
1. Begrüßung
2.	Bericht der Bezirksleitung

mit Aussprache
3.	„Gemeinsam sind wir stark.

Mieterinitiativen in Neukölln.
Wie können sich BMV-Mitglieder
einbringen?“, Referent: Jonathan
Welker, Kiezprojekt

4.	Aussprache zu TOP 3
5.	Wahl der Bezirksleitung
6.	Wahl der Delegierten zur Dele­

giertenversammlung des BMV
7. Verschiedenes

Bezirksleitung Neukölln
/2026
Spandau 
Mittwoch, 25. März 2026, 18:30 Uhr 
Seniorenklub Lindenufer, 
Mauerstraße 10A, 13597 Berlin 
U/S Rathaus Spandau 

Tagesordnung
1. Begrüßung: Jürgen Wilhelm,

Bezirksleiter
2.	„Spandau – ein wachsender Bezirk

und sein Wohnungsangebot“,
Bezirksstadtrat Gregor Kempert,
SPD (angefragt)

3.	Diskussion zu TOP 2
4.	Bericht der Bezirksleitung
5.	Aussprache zu TOP 4
6.	Wahl der Bezirksleitung
7. Wahl der Delegierten zur Dele­

giertenversammlung des BMV
8.	Verschiedenes
Die Versammlung wird mit einem
gemütlichen Beisammensein aus­
klingen.

Bezirksleitung Spandau

Steglitz-
Zehlendorf 
Dienstag, 14. April 2026, 19 Uhr 
Gemeindehaus der Emmaus­
gemeinde, Onkel-Tom-Straße 80, 
14163 Berlin 
U Onkel Toms Hütte

Tagesordnung
1. Begrüßung und Bericht der

Bezirksleitung
2.	Aussprache 
3.	Dialog Mieterverein und Deutsche

Wohnen enteignen: „Der beste
Weg zum sicheren Wohnen“,
Sebastian Bartels (Geschäftsführer
BMV) und Vertreter:in Deutsche
Wohnen & Co enteignen (N.N.)

4.	Diskussion
5.	Wahl der Bezirksleitung
6.	Wahl der Delegierten zur Dele­

giertenversammlung des BMV
7. Verschiedenes/Termine

Bezirksleitung 
Steglitz-Zehlendorf
Tempelhof-
Schöneberg 
Mittwoch, 15. April 2026, 18:30 Uhr 
Seniorenfreizeitstätte „Mireille 
Mathieu“, Boelckestraße 102,  
12101 Berlin 
Bus 248 (Bäumerplan), Bus 140 
(Rumeyplan), Bus 184 (Boelcke
straße/Hoeppnerstraße)

Tagesordnung
1. Begrüßung
2.	„Kampf um die FLORA“, Referentin:

Ingrid Schipper, Nachbarschafts­
initiative Friedenau e.V.

3.	Bericht der Bezirksleitung mit
Aussprache

4.	„Gibt es für den Berliner Senat
Handlungsmöglichkeiten, um der
Wohnungskrise in der Stadt zu
begegnen?“, Referent: Sebastian
Bartels, Geschäftsführer des BMV

5.	Wahl der Bezirksleitung
6.	Wahl der Delegierten zur Dele­

giertenversammlung des BMV
7. Verschiedenes

Bezirksleitung  
Tempelhof-Schöneberg

Treptow-
Köpenick 
Dienstag, 17. März 2026, 18 Uhr 
Villa Offensiv, Hasselwerderstraße 38, 
12439 Berlin 
S Schöneweide

Tagesordnung
1. Begrüßung
2.	„Mietpreisbegrenzungen – Auswir­

kungen auf das Wohnen in unserer
Stadt“, Referentin: Wibke Werner,
Geschäftsführerin des BMV

3.	Diskussion zu TOP 2
4.	Bericht der Bezirksleitung mit

Aussprache 
5.	Wahl der Bezirksleitung
6.	Wahl der Delegierten zur Dele­

giertenversammlung des BMV
7. Verschiedenes und Anträge

Bezirksleitung Treptow-Köpenick
7



PANORAMA
SPENERSTRASSE 23A-E

Kein ausreichender Grund zum Einschreiten
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Beschwerden über rücksichtslose 
Sanierungsarbeiten in Moabit tref-
fen bei der Bauaufsicht Mitte auf 
kein Verständnis. Eine absichtliche 
Herausmodernisierung will der Be-
zirk nicht erkennen.

Im Frühjahr 2025 haben Mieter:in-
nen des Hauses Spenerstraße 23 a-e 
über schikanöse Sanierungsarbeiten 
geklagt. Statt wie angekündigt die 
Fenster auszutauschen, wurden gan-
ze Außenwände eingerissen. Mona-
telang gesperrte Balkone, eine im-
mer wieder ausfallende Wasserver-
sorgung, mit Baumaterial und Schutt 
blockierte Wege und ewiger Lärm 
zermürbten die Mieter:innen (das 
MieterMagazin berichtete in seiner 
Ausgabe 6/2025, Seite 9).
Viel verbessert hat sich seither nicht. 
Auf den unerklärlich lange stehen-
den Baugerüsten spazierten Unbe
fugte herum. Die vor zwei Jahren 
beseitigten Terrassen der Erdge-
schosswohnungen sind bis heute 
nicht wieder hergestellt. 
Auf Beschwerden reagiert die Haus-
verwaltung nach wie vor nicht. Statt 
Mietminderungen hat sie den Mie-
ter:innen nur geringe Einmalzahlun-
gen zugestanden. „Das geht von 
100 bis 700 Euro, und es ist völlig 
unklar, wer warum was bekommt“, 
sagt Mieter Markus F.* „Das ist ein 
Hohn.“ Seine Nachbarin Anja K.* 
hatte sich eine Mietminderung von 
30 Prozent schriftlich zusichern las-
sen, sollte dann aber mit weniger als 
10 Prozent abgespeist werden. „Wir 
sollen hier herausmodernisiert wer-
den“, ist Markus F. überzeugt. „Und 
es klappt auch. Viele gehen.“ 
Die Mieter:innen haben sich mehr-
fach an die Bau- und Wohnungsauf-
sicht des Bezirks Mitte gewandt. Das 
Amt teilt mit, dass nur vier Anzei-
gen eingegangen sind. Davon wur-
den zwei Verfahren eingestellt, weil 
bei Ortsterminen keine Mängel fest-
gestellt worden seien. Viele Hinwei-
se tat die Bauaufsicht als zu unkon-
kret ab.
Auf den geäußerten Vorwurf des 
Herausmodernsierens ging die Be-
8

hörde überhaupt nicht ein. Nach 
dem Wirtschaftsstrafgesetz ist es 
ordnungswidrig, wenn man in der 
Absicht, Mieter:innen zu verdrän-
gen, „eine bauliche Veränderung in 
einer Weise durchführt oder durch-
führen lässt, die geeignet ist, zu er-
heblichen, objektiv nicht notwendi-
gen Belastungen des Mieters zu füh-
ren.“ Obwohl die Summe der Vor-
gänge in der Spenerstraße durchaus 
dieses Ziel vermuten lässt, wendet 
der Bezirk Mitte den Paragraphen 
nicht an. „Dies erfordert die klare 
finale Absicht des Vermieters, den 
Mieter zum Auszug aus der Woh-
nung zu bewegen“, erklärt Bezirks-
amtssprecherin Julia Mösch im Auf-
trag des Baustadtrats Ephraim Got-
he (SPD). „In der Praxis ist bisher 
kein Fall bekannt, in dem es gelun-
gen ist, die entsprechenden Nach-
weise zu führen.“
Dass dem so ist, liegt auch am Be-
zirksamt Mitte selbst, das nicht ein-
mal in einem solch haarsträubenden 
Fall wie der Habersaathstraße 40-48 
ein derartiges Verfahren einleitet, 
obwohl der Eigentümer offen sagt, 
dass er die Mieter:innen raushaben 
will, um das Haus abzureißen.
Jens Sethmann
Miete
* Namen geändert
Das Baugerüst steht 

seit unerklärlich 

langer Zeit, Bau-

material versperrt die 

Wege – die Bauauf-

sicht hat daran nichts 

zu beanstanden
BUCH
Foto-Chronik aus dem 
rebellischen Kreuzberg
Instandbesetzer und martialisch ausgestattete Polizisten, 
vor heruntergekommenen Fassaden tollende Kinder, Pro-
teste an Hauswänden und Widerstand auf den Straßen, 
schrille Punks und stille Spaziergänger – Kreuzberger All-
tag. Keiner hat ihn so festgehalten wie der Fotograf Werner 
Krolow (1950 – 2019). 1972 kam er nach Berlin und wurde 
mit seiner Kamera zum Chronisten der rebellischen 1970er 
und 1980er Jahre. Seine Bilder sind parteiisch. Er steht auf 
der Seite der „einfachen“ Leute und jener, die sich gegen 
Staatsgewalt und zerstörerische Wohnungspolitik zur Wehr 
setzen. Seinen einfühlsamen Fotos verdanken wir Momente 
der Erinnerung wie Einblicke in eine Welt im Umbruch. Dem 
sensiblen Umgang mit den vielen analog fotografierten Bil-
dern verdanken wir eine Zeitreise, die nachdenklich macht – 
aber auch mit großem Vergnügen angetreten werden kann.  
rm
Kreuzberg die Welt.

Fotografien von Wolfgang 
Krolow, herausgegeben von  

Sigrid Heger, Andreas 
Homann und Rainer Wendling, 

Assoziation A, 1. Auflage 

Berlin/Hamburg 2025, 44 Euro
rMagazin 3/2026



VOLKSENTSCHEID „BERLIN WERBEFREI“

Weg mit Reklame-Monitoren 
und Baugerüst-Werbung?
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Bis zum 8. Mai sammelt die Initia-
tive „Berlin werbefrei“ Unterschrif-
ten gegen zu viel Werbung im öf-
fentlichen Raum. Ziel ist ein Volks-
entscheid am 20. September.

Werbung will auffallen und wird 
deshalb immer größer, greller und 
bewegter. Die Initiative „Berlin wer-
befrei“ will nicht mehr hinnehmen, 
dass Reklame das Stadtbild domi-
niert, und strebt deshalb dieses Ziel 
per Volksentscheid an. 
Ihrem Gesetzentwurf zufolge sollen 
Werbemonitore und Wechsellicht
anlagen verschwinden. Diese Ein-
richtungen senden Tag und Nacht 
flackernd leuchtende Werbebot-
schaften in die Stadt. Das ist nicht 
nur ein ästhetisches Ärgernis, son-
dern auch eine durchaus große 
Lichtverschmutzung und Energie
verschwendung. 
Ebenso soll Baugerüstwerbung ver-
boten werden. Immer wieder wer-
den Mietshäuser komplett mit Rie-
sen-Transparenten verhüllt, so dass 
tags kaum Licht hindurchkommt, 
nachts aber die Wohnung hell er-
leuchtet ist, weil die Werbung von 
außen angestrahlt wird.
Litfaßsäulen und Werbeflächen an 
BVG-Wartehäuschen, die nicht hin-
terleuchtet und bewegt sind, eben-
so Plakatwände bis zu einer bestimm-
ten Größe sollen weiter erlaubt sein. 
An Ladengeschäften darf auch die 
eigene Leuchtreklame bleiben. Wer-
beflächen auf öffentlichem Grund 
sollen mindestens zur Hälfte Veran-
staltungen und kulturelle, soziale und 
gemeinnützige Zwecke bewerben. 
Eine Mehrheit im Abgeordneten-
haus hat das Ansinnen abgelehnt. 
Die Initiative will nun bis zum 
8. Mai 240 000 Unterschriften
Fo
to

: C
hr

is
ti

an
 M

uh
rb

ec
k

sammeln, um die Quote von sieben 
Prozent der Wahlberechtigten zu 
erreichen. Dann wäre der Weg frei 
für einen Volksentscheid: Mögli
cherweise könnten die Berliner:in-
nen über das Werbefrei-Gesetz am 
Tag der Abgeordnetenhauswahl 
abstimmen.
Jens Sethmann
L Volksentscheid 

„Berlin werbefrei“ 

mit Unterschrif-

tenlisten zum 

Selbstausdrucken:

berlin-werbefrei.de
Reklame-Botschaften 

prägen das Stadtbild
WIRTSCHAFTSSTRAFGESETZ

Gericht bestätigt Bußgeldbescheid wegen Mietwucher
Die Strategie des Wohnungsamtes 
Friedrichshain-Kreuzberg, mit Buß-
geldbescheiden gegen Mietwucher 
vorzugehen, zeigt einen ersten Erfolg.

Ein bemerkenswertes Urteil aus Ber-
lin sorgt für Aufmerksamkeit im Miet-
recht: Das Amtsgericht Tiergarten 
hat erstmals seit Jahrzehnten wieder 
ein Bußgeld wegen Mietpreisüber-
höhung nach § 5 Wirtschaftsstrafge-
setz verhängt. Eine Immobilienfirma 
muss 1300 Euro zahlen, zudem sol-
len über 4600 Euro zu viel kassierte 
Miete an das Land Berlin abgeführt 
werden. Der Beschluss ist noch nicht 
rechtskräftig. Das Wohnungsamt 
Friedrichshain Kreuzberg informiert 
die ehemalige Mieterin, die anschlie-
ßend die Rückerstattung der über-
zahlten Miete beantragen kann. 
In dem Fall ging es um eine rund 30 
Quadratmeter große Einzimmerwoh-
nung in der Oranienstraße in Kreuz-
berg. Die verlangte Nettokaltmiete 
von 400 Euro lag laut Bezirksamt et-
wa 100 Prozent über dem Mietspie-
gel und damit weit jenseits der zuläs-
sigen Grenze von 20 Prozent über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete. Das 
Gericht folgte dieser Einschätzung. 
Ausgangspunkt war ein Bußgeldbe-
scheid des Bezirksamts aus dem Ju-
li 2025. Während das Verfahren ge-
gen die Geschäftsführerin eingestellt 
wurde, lief es gegen die Firma wei-
ter. Das Gericht reduzierte allerdings 
das Bußgeld und verwies auf fehlen-
de Vorbelastungen, ein Eingeständ-
nis sowie leichtfertiges statt vorsätz-
liches Handeln. 
Bezirkspolitiker:innen sprechen von 
einem wichtigen Signal gegen über-
höhte Mieten. Auch der Berliner 
Mieterverein sieht Rückenwind für 
Mieter:innen. Geschäftsführer Se-
bastian Bartels erläutert: „Nun ist 
es wichtig, dass auch die Frage des 
Ausnutzens einer Notlage geklärt 
wird, die in diesem Verfahren auf-
grund der Einsicht der Vermieterin 
keine Rolle spielte.“ 
In einem Fall, der im Februar mit 
der Vernehmung der früheren Miet-
partei vor demselben Gericht weiter 
verhandelt wird, ist dieser Aspekt 
vermutlich relevant.
Stefan Klein
Hat das Amtsgericht 

Tiergarten den § 5 

des Wirtschafts-

strafgesetzes jetzt 

reanimiert?
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PANORAMA
MITGLIEDSBEITRAG IM MIETERVEREIN

Kostenübernahme für Bedürftige gestrichen
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Wer staatliche Transferleistungen 
bezieht, konnte sich bislang den 
Mitgliedsbeitrag im Berliner Mie-
terverein beziehungsweise in einem 
von zwei weiteren Vereinen erstat
ten lassen. Diese Hilfestellung 
hat der Berliner Senat nunmehr 
gestrichen.

Seit 2019 konnten sich Berliner Ar-
beitssuchende in Grundsicherung, 
Sozialhilfeempfänger:innen und leis-
tungsberechtigte Asylbewerber:in-
nen als Mitglieder in einem von drei 
Mietervereinen den Mitgliedsbei-
trag erstatten lassen. Zugrunde lag 
dem eine Kooperationsvereinbarung 
zwischen dem Berliner Mieterverein 
und dem Land Berlin. Die Kosten-
übernahme für die jeweilige Person 
war auf zwei Jahre beschränkt, un-
ter bestimmten Umständen konn-
te sie auf drei Jahre verlängert wer-
den. Explizit beworben wurde die-
se Hilfestellung nicht, Direktiven an 
die zuständigen Behörden und Äm-
ter gab es keine – so die Antwort 
auf eine parlamentarische Anfrage 
der wohnungspolitischen Spreche-
rin der Grünen, Katrin Schmidberger. 

„Entsprechende Hinweise erfolgen 
gegebenenfalls im Rahmen individu-
eller Beratung“, heißt es. Oder auch 
nicht: Dem BMV liegt ein Fall vor, in 
dem eine Mieterin vor das Sozial-
gericht ziehen musste, weil das Job-
center Neukölln ihren Mitgliedsbei-
trag nicht übernehmen wollte.
Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat nun im Oktober 
2025 festgestellt, dass die Beitrags-
erstattung nicht zu den „Kosten der 
Unterkunft“ zähle. Dies gelte für 
alle Bundesländer. Die Berliner So
zialverwaltung kündigte daraufhin 
im Dezember 2025 die Koopera
tionsvereinbarung.
„Wir kritisieren das aufs Schärfste“, 
sagt BMV-Geschäftsführerin Wibke 
Werner. Denn wie, so fragt sie, sol-
len Betroffene in Zukunft in Miet-
rechtsangelegenheiten geschützt 
werden? Die kostenlose Beratung 
in den Bezirken sei zwar hilfreich bei 
kleineren Problemen – geht es aber 
10
um Schriftverkehr oder eine gericht-
liche Auseinandersetzung, bieten 
Mietervereine bessere Unterstüt-
zung. Aus welchem Topf nun eine 
Kostenübernahme finanziert wer-
den könnte, ist offen. Die Senats-
verwaltung hat eine Prüfung zuge-
sagt. Katrin Schmidberger fasst die 
Lage pragmatisch zusammen: „Wo 
ein politischer Wille ist, da ist auch 
ein finanzpolitischer Weg.“ 
Carola Rönneburg
Miete
L Für Haushalte mit 
geringem Einkommen 
bietet der BMV 
eine Mitgliedschaft 

zum vergünstigten 

Tarif von 6,50 Euro 

pro Monat an, die 

Aufnahmegebühr 

beträgt 7,50 Euro:

www.berliner-
mieterverein.de/
mitgliedsbeitraege-
und-leistungen.htm
Wo sich Menschen 

mit niedrigem Ein-

kommen Rat und Bei-

stand holen sollen, 

steht in den Sternen
DENA-GEBÄUDEREPORT 2026
Den Blick auf die energetische 
Bestands-Sanierung richten
Die CO2-Einsparung im Gebäudesektor hinkt den Zielen 
weiter hinterher. Auch 2025 wurde der Ausstoß von Koh-
lendioxid nicht so stark reduziert, wie es das Ziel eigentlich 
erfordert. Das Zwischenziel, den Ausstoß bis 2030 auf 65 
Millionen Tonnen CO2 zu verringern, sei aber noch erreich-
bar, erklärt die Deutsche Energieagentur (dena). Mit ihrem 
Gebäudereport 2026 legte die dena eine umfangreiche Da-
tensammlung zum Thema vor. Während im Neubau Wärme-
pumpen weiterhin boomen, sind im Gebäudebestand mehr 
als fünf Millionen Heizungen älter als 30 Jahre. Der Zuwachs 
an Solaranlagen auf den Dächern hat sich 2025 deutlich ab-
geschwächt. Die Stromspeicherkapazitäten in den Gebäuden 
wurden hingegen stark erweitert. Weil der Wohnungsneubau 
weiter lahmt, sollte sich der Blick noch mehr auf die energe-
tische Sanierung der bestehenden Gebäude richten, so die 
dena. Das wäre auch ein „volkswirtschaftlicher Motor“. „Die 
Gebäudewende bietet die Chance, Klimaschutz mit Wirt-
schaftswachstum zu verbinden“, sagt dena-Geschäftsfüh-
rerin Corinna Enders. „Deutschland kann die Klimaziele im 
Gebäudesektor mit marktbasierten Instrumenten erreichen: 
Durch Vereinfachung und Bürokratieabbau, stabile Rahmen-
bedingungen und kontinuierliche Förderung.“
js
dena-Gebäude-

report 2026:

www.dena.de/
infocenter/dena-

gebaeudereport-2026
rMagazin 3/2026

https://www.berliner-mieterverein.de/mitgliedsbeitraege-und-leistungen.htm
https://www.dena.de/infocenter/dena-gebaeudereport-2026
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Mit einem Bürgerbegehren will 
der „Runde Tisch Milieuschutz“ in 
Spandau das Bezirksamt dazu brin-
gen, drei weitere Milieuschutzge-
biete festzusetzen. Die Unterschrif-
tensammlung hat begonnen.

Im Jahr 2024 hatte das Bezirksamt 
Spandau vier Wohngebiete darauf 
untersuchen lassen, ob die Voraus-
setzungen für einen Milieuschutz 
gegeben sind. Doch obwohl die 
Gutachter in allen Quartieren 
Aufwertungspotenzial und Ver-
drängungsdruck festgestellt und ein 
Erlass von Milieuschutzverordnun-
gen empfohlen haben, hat Spandaus 
Baustadtrat Thorsten Schatz (CDU) 
im Juli 2025 dies nur für das Gebiet 
Stresow getan. Grund seien „politi-
sche Abwägungen“, so Schatz (siehe 

MILIEUSCHUTZ IN SPANDAU

Bürger begehren auf
gegen den Stadtrat
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MieterMagazin 11/2025, Seite 13).
Der Runde Tisch Milieuschutz will 
sich mit der nebulösen Entscheidung 
nicht abfinden und fordert die Ver-
ordnung auch für die anderen drei 
Gebiete: Rudolf-Wissell-Siedlung, 
Germersheimer Platz und Rohrdamm/
Siemensdamm. Dazu hat das Gre-
mium ein Bürgerbegehren beantragt. 
Bis Ende Juni müssen rund 5300 Bür-
ger:innen unterschrieben haben.
Ich glaube nicht, dass wir so lange 
brauchen“, sagt Hans-Ulrich Riedel, 
einer der Organisatoren des Run-
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den Tisches. „Mieten, Wohnen und 
Schutz vor Verdrängung sind die 
brennenden Themen unserer Zeit.“ 
Unter anderem unterstützen der 
Alternative Mieter- und Verbrau-
cherschutzbund und der Berliner 
Mieterverein das Bürgerbegehren. 
Unterschreiben können alle, die für 
die Spandauer Bezirksverordneten-
versammlung wahlberechtigt sind, 
also auch 16- und 17-Jährige sowie 
EU-Staatsangehörige, die im Bezirk 
gemeldet sind.
Jens Sethmann
L Informationen und 

Unterschriftenlisten 

zum Ausdrucken:

runder-tisch-
milieuschutz.de/
buergerbegehren
Milieuschutz wird jetzt 

auch für das Viertel um 

den Germersheimer 

Platz, die Rudolf-

Wissell-Siedlung 

(unser Bild) und das 

Gebiet Rohrdamm/

Siemensdamm 

gefordert
SOZIALER WOHN-MONITOR 2026

Wohnungsmangel auf Rekordniveau
In Deutschland fehlen 1,4 Millio-
nen Wohnungen, vor allem Sozial-
wohnungen. Das zeigt der Soziale 
Wohn-Monitor des Pestel-Instituts. 
Junge und alte Menschen sind die 
größten Leidtragenden.

Die Mangellage hat ein Rekordhoch 
erreicht. „Um das Wohnungsdefizit 
bis 2030 abzubauen, müssten gut 
400 000 Wohnungen pro Jahr neu 
gebaut werden“, sagt Matthias 
Günther, Studienleiter des Pestel-
Instituts. Die Zahl der Baugenehmi-
gungen lasse jedoch erwarten, dass 
in den kommenden Jahren jeweils 
nur 200 000 Wohnungen gebaut 
werden. Das Verbändebündnis Sozia
les Wohnen, das die Studie in Auf-
trag gegeben hat, fordert, den Bau 
von Sozialwohnungen zur Chefsache 
zu machen und ihre Zahl mindestens 
auf 2 Millionen zu verdoppeln. 
Laut Studie hat die Hälfte der 23 
Millionen Mieterhaushalte wegen 
geringen Einkommens Anspruch 
auf einen Wohnberechtigungsschein.
Zu den Verlierern auf dem Woh-
nungsmarkt zählen die jungen Men
schen: „Ausbildungsverträge kom-
men nicht zustande, weil Jugend-
liche keine Wohnung finden. Und 
Studierende müssen im Schnitt 53 
Prozent des Geldes, das sie im Mo-
nat zur Verfügung haben, fürs Woh-
nen ausgeben“, berichtet Matthias 
Günther. 
Auch die Älteren sind in besonderem 
Maße betroffen: In den kommenden 
Jahren gehen viele Menschen mit 
geringer Rente in den Ruhestand 
und könnten sich dann ihre Woh-
nung nicht mehr leisten. Günther 
warnt vor einer „Stadtvertreibung 
Älterer“. Die Studie stellt außerdem 
fest, dass Menschen mit Behinde-
rungen auf dem Wohnungsmarkt 
ausgegrenzt werden. Sie sollten 
daher bei der Vergabe von Sozial-
wohnungen bevorzugt werden.
„Wir brauchen dringend mehr be-
zahlbare und altersgerechte Woh
nungen, insbesondere Sozialwoh-
nungen mit dauerhaft niedrigen 
Mieten“, fordert Melanie Weber-
Moritz, Präsidentin des Deutschen 
Mieterbundes, der Teil des Verbän
debündnisses ist: „Bezahlbares 
Wohnen im Alter ist kein Luxus, 
sondern eine Frage von Würde und 
sozialer Gerechtigkeit.“
Jens Sethmann
L Sozialer Wohn-

Monitor 2026 unter:

mieterbund.de/
themen-und-
positionen/studien
DMB-Präsidentin 

Melanie Weber-

Moritz: „Bezahlbares 

Wohnen im Alter 

ist eine Frage von 

Würde und sozialer 

Gerechtigkeit

F
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PANORAMA
MIETER:INNENINITIATIVE BÜLOW-OST

Ohne Legitimierung kein Gespräch
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Auf dem langjährigen Ärger von 
Mieter:innen in Tempelhof-Schöne-
berg über ihre Vermieterin, die lan-
deseigene Gewobag, folgen zwei 
Gesprächsrunden von Wohnungs-
unternehmen und der Initiative 

„Bülow-Ost“. Doch dann ist auch 
schon wieder alles vorbei.

Mangelnde Instandhaltung, schlech-
te Kommunikation und dann auch 
noch eine exorbitante Heizkosten
steigerung: 2022 gründeten Gewo-
bag-Mieter:innen im Schöneberger 
Norden die Mieter:inneninitiative 
Bülow-Ost (MiBo). Nach einer tur-
bulenten Versammlung der Mieter
schaft mit Vertreter:innen der Ge-
wobag, bei der laut MiBo Beschwer-
den als Einzelfälle abgetan wurden, 
kam es ab März 2023 zu Diskussio-
nen in kleinerem Rahmen. Am Run-
den Tisch saßen Vertreter:innen der 
MiBo und der Gewobag-Geschäfts-
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führung sowie der Staatssekretär für 
Wohnen und Mieterschutz, Stephan 
Machulik, und Sebastian Bartels, Ge-
schäftsführer des Berliner Mieterver-
eins (BMV).
Sachlich und konstruktiv seien die 
zwei Treffen gewesen, so Bartels. 
„Die Initiative war sehr gut vorbe
reitet.“ Die Mitglieder der Initiative 
gaben sich optimistisch, die Gesprä-
che seien „auf Augenhöhe“ geführt 
worden (das MieterMagazin berich-
tete in der Ausgabe 11/25).  
Umso unverständlicher war für sie, 
als Ende Oktober 2025 der Staats-
sekretär bekannt gab, dass ab sofort 
allein die frischgewählten Mieter-
beiräte für den Austausch mit der 
Gewobag zuständig seien. „Das wi-
derspricht allen Vereinbarungen, die 
zuvor am Runden Tisch getroffen 
12
wurden“, sagt Mechthild Ratering 
von der MiBo. 
Eine Nachfrage bei der Pressestelle 
der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung, Bauen und Wohnen, 
warum man die Runden Tische 
nicht einfach um die neugewählten 
Mieterbeiräte erweitere, beantwor-
tete der Pressesprecher der Stadt-
entwicklungsverwaltung, Martin 
Pallgen, so: „Würden Gesprächs
runden auf Initiative Dritter um 
Beiratsvertreter ‚ergänzt‘, würde 
das die Legitimation der Mieterbei-
räte als gewählte Interessensver-
tretung untergraben.“ Der Staats-
sekretär, so Pallgen weiter, würde 
es aber begrüßen, wenn sich die 
Mitglieder der Initiative Bülow-Ost 
in die entsprechenden Mieterbei-
räte wählen lassen würden, um dort 

„aktiv und legitimiert mitzuwirken“. 
Was der Vorschlag unterschlägt: Als 
Mieterbeiräte unterliegen sie einer 
Verschwiegenheitspflicht.
Carola Rönneburg
Miet
L Die MiBo führt bei 
den Mieter:innen der 
landeseigenen Woh-
nungsunternehmen 

eine Umfrage durch:

kurzelinks.de/
Mietenden
befragung-2026
e

„Der Senat hat 

die am Runden 

Tisch getroffenen 

Vereinbarungen ge-

brochen“: Mechthild 

Ratering (rechts) von 

der Mieter:innenini-

tiative Bülow-Ost
F Erklärte für den 

Dialog allein die 

gewählten Mieter-

beiräte für zuständig: 

Staatssekretär 

Stephan Machulik
BUCH
Berühmtes Berlin
David Bowies temporärer Wohnsitz in Schöneberg ist vielen Ber-
liner:innen bekannt, nicht zuletzt, weil dort auch ein halbes Jahr-
hundert später immer noch Blumen oder Kerzen abgelegt werden. 
Auch Max Liebermanns Villa am Wannsee kennen viele. Wo aber 
lebten Boxlegende Max Schmeling oder Schauspielerin Romy 
Schneider? Wer’s wissen will, sollte zu diesem Buch greifen. Das 
Autoren-Duo hat nicht nur die Wohnorte 50 berühmter Haupt-
stadt-Bewohner:innen zusammengetragen, sondern stellt auch 
die jeweiligen Lebensgeschichten detailreich vor. Da viele der por-
trätierten Menschen, die das kulturelle oder politische Leben der 
Stadt mitgeprägt haben, vor Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten 
lebten, sind einige der Häuser inzwischen „den Kriegsbomben oder 
der Abrissbirne“ zum Opfer gefallen. Viele existieren aber auch 
noch und finden sich mit Bild und Adresse im Buch. Wer weiß, viel-
leicht findet sich ja die eine oder die andere Berühmtheit, die frü-
her in der eigenen Straße (oder gar im selben Haus) gewohnt hat.
kb
Susanne Kilimann, 

Rasso Knoller: Berlin – 
Wer wohnte wo? 

50 berühmte Berline-

rinnen und Berliner. 
via reise verlag, 

Berlin, 2025, 14,95 Euro
rMagazin 3/2026

https://cryptpad.digitalcourage.de/form/#/2/form/view/0vNpBjWamEkN6HPv8iF66WHKu9z8znj8FrRJVkOXtMg/


HOCHHÄUSER

Ab Etage 13 wird es teuer
ic
ht

er
Berlin will mit einer Reihe neuer 
Wohnhäuser buchstäblich hoch 
hinaus. Doch lohnen Wohnhoch-
häuser wirklich den Aufwand? 
Oder sind sie unwirtschaftliche 
Riesen-Bauklötze?

Seit Mai 2025 werden die „Brooks-
Towers“ in Friedrichshain vermark-
tet, zwei Wohnhochhäuser mit 95 
und 86 Metern Höhe als Eigentums-
wohnungen. Die Preise reichen bis 
17 500 Euro pro Quadratmeter in der 
23. Etage.
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Während bei einem acht- bis zwölf-
geschossigen Haus die Baukosten 
im Wohnungsbau in Deutschland 
im Durchschnitt bei etwa 2500 bis 
3000 Euro pro Quadratmeter liegen, 
steigen sie bei Hochhäusern über 
60 Meter laut Untersuchungen der 
TU Darmstadt und des Deutschen 
Instituts für Urbanistik auf 3800 bis 
über 4500 Euro pro Quadratmeter. 
Ursache sind zusätzliche Aufzugs-
schächte, größere Technikflächen 
und deutlich stärkere Tragwerke. 
Allein der Aufzuganteil kann von 
rund 3 Prozent der Baukosten auf 
über 8 Prozent steigen. Nimmt man 
beispielhaft ein Haus mit 15 000 
Quadratmetern Wohnfläche, bedeu-
tet das Mehrkosten von mindestens 
15 bis 20 Millionen Euro gegenüber 
einem niedrigeren Gebäude. Diese 
Kosten lassen sich nur durch höhere 
Mieten refinanzieren. 
MieterMagazin 3/2026
Auch im Betrieb fallen Mehrkosten 
an. Laut Bundesverband Deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen liegen die jährlichen Be-
triebskosten in sehr hohen Wohn-
häusern im Schnitt 20 bis 30 Prozent 
über denen mittelhoher Gebäude, 
vor allem durch Strom für Aufzüge, 
Wartung und Sicherheitstechnik. 
Ökologisch schneiden Hochhäuser 
ebenfalls schlechter ab. Studien 
der ETH Zürich zeigen, dass der 
Materialeinsatz pro Quadratmeter 
Wohnfläche ab etwa 20 Geschossen 
um bis zu 40 Prozent steigt, ins-
besondere durch Beton und Stahl 
– was die CO2-Bilanz deutlich ver-
schlechtert. Sozialwissenschaftliche
Untersuchungen, unter anderem
vom Deutschen Institut für Urba-
nistik, belegen zudem, dass mit
zunehmender Höhe Anonymität
und Fluktuation steigen, während
Nachbarschaftskontakte abnehmen.
All diese Faktoren führen dazu, dass
Wohnhochhäuser über 60 Meter 
zwar städtebaulich Zeichen setzen, 
aber weder für Mieter:innen lebens-
wert noch für Vermieter:innen lang-
fristig wirtschaftlich sind.
Stefan Klein
In Untersuchungen 

schneiden Wohn-

türme ab 60 Meter 

Höhe in vieler Hin-

sicht schlecht ab
WOHNVERHÄLTNISSE
Gewohnt (wird) ungleich
Rassistisch markierte Gruppen wie Schwarze und musli-
mische Personen machen auf dem Mietwohnungsmarkt 
häufig Rassismuserfahrungen: Sie werden bei der Woh-
nungsvergabe benachteiligt, leben im Vergleich auf klei-
nerem Wohnraum und in prekären Mietverhältnissen. 
Ihre Wohnungen sind häufiger in schlechterem baulichen 
Zustand und befinden sich in Gegenden mit höheren Um-
weltbelastungen. Zudem tragen sie eine höhere Wohn-
kostenbelastung. Zu diesen alarmierenden Ergebnissen 
kommt der Monitoringbericht mit Schwerpunkt Wohnen, 
den das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migra-
tionsforschung (DeZIM) im Dezember veröffentlicht hat. 
Erhoben wurden die Daten durch Interviews, aber auch 
mithilfe eines Feldexperiments, bei dem Wohnungsan-
zeigen jeweils mit Namen beantwortet wurden, die ent-
weder eine nichtdeutsche oder eine deutsche Herkunft 
suggerieren sollten. Klares Ergebnis: Mit „deutschem“ 
Namen waren die Chancen höher. Rassistische Diskri-
minierung sei keine individuelle Erfahrung, schreiben die 
Autor:innen. „Vielmehr folgt sie einem sozialen Muster, 
das sozialräumliche Benachteiligung systematisch erzeugt 
und verfestigt.“
kb
Deutsches Zentrum für 
Integrations- und Migra-

tionsforschung (DeZIM): 
Gewohnt ungleich. Rassis-

mus und Wohnverhältnisse. 

Erschienen im Dezember 2025. 
Kostenlos abrufbar unter:

www.rassismus
monitor.de/fileadmin/user_

upload/NaDiRa/Publikationen/
Wohnenbericht/Nadira_

Wohnbericht.pdf
13
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Die KI zieht ein
Künstliche Intelligenz – kaum ein Thema wird aktuell so 
kontrovers diskutiert. Die einen sehen in ihr die nächste 
industrielle Revolution. Die KI werde – so heißt es – die 
Verrichtungen des alltäglichen Lebens vereinfachen 
oder automatisieren und komplexe Entwicklungen wie 
die des Gesundheitswesens oder von Institutionen 
wie der öffentlichen Verwaltung perfektionieren. Auf 
der anderen Seite stehen die Kritiker. Sie bangen um 
ihre Arbeitsplätze. Und sie befürchten den Verlust der 
menschlichen Selbstbestimmung durch die Herrschaft 
einer omnipräsenten Künstlichen Intelligenz.

Chancen und Risiken 
der Künstlichen Intelligenz
 A uch wenn die Technologie 

brandneu wirkt: Die Frage, ob 
Maschinen denken können, be-
schäftigt Menschen schon seit 

Jahrhunderten. Bereits 1950 entwi-
ckelte der Informatiker Alan Turing 
einen Test, der prüfen sollte, ob eine 
Maschine menschliche Intelligenz si-
mulieren kann. Mit dem Siegeszug 
des Computers nahm die Entwick-
lung weiter Fahrt auf. In unserem All-
tag ist KI bereits seit Jahren präsent, 
etwa in Form virtueller Assistenten 
wie Amazons Alexa oder Apples Siri.
Maschinelles Lernen (ML) ist ein 
wesentlicher Bestandteil von KI. Da-
bei werden Algorithmen so trainiert, 
dass sie Muster und Zusammenhän-
ge in großen Datensätzen finden. 
Auf diese Weise „lernen“ Compu-
ter aus Daten – und werden dadurch 
immer intelligenter. Eine Untergrup-
pe des ML sind die sogenannten 
Large Language Models oder LLMs, 
zu Deutsch: große Sprachmodelle. 
Ihr Zweck: Menschliche Sprache zu 
verstehen, zu verarbeiten und zu ge-
MieterMagazin 3/2026
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nerieren. LLMs gehören zur so ge-
nannten generativen KI, die neue In-
halte erstellt. 2022 veröffentlichte 
der US-Softwareentwickler Open
AI das LLM ChatGPT, das seitdem 
den Markt dominiert und dass ei-
nem größeren Teil der Bevölkerung 
dadurch ins Bewusstsein rückte, dass 
deren Kinder sich ihre Schularbeiten 
mit dem KI-Programm unerlaubter-
weise erleichterten. 

Beim Nutzerverhalten zeigen sich 
denn auch – wenig verwunderlich – 
starke Unterschiede zwischen den 
Altersgruppen: je jünger, desto KI-
affiner. Mehr als 90 Prozent der jun-
gen Menschen zwischen 16 und 29 
gaben in einer Studie des TÜV-Ver-
bandes 2025 an, KI zu nutzen. Bei 
den Über-65-Jährigen waren es 35 
Prozent, durch alle Altersgruppen 
hindurch sind es 65 Prozent. Am 

Auch ein Drittel  
der Älteren nutzt KI
MieterMagazin 3/2026
häufigsten wird ChatGPT konsultiert,
gefolgt von Google Gemini und Co-
pilot von Microsoft. Die Anwendun-
gen werden vor allem zu Recherche-
zwecken eingesetzt, aber auch zur 
Ideenfindung und zum Übersetzen. 
Etwas rückläufig ist der Einsatz von 
KI, um Texte zu verfassen oder zu 
verbessern. 
Immer häufiger werden Chatbots 
auch als Lebenshilfe genutzt, etwa 
bei psychischen Problemen. In spe-
ziellen Apps wie Blush oder Repli-
ka lassen sich „beste virtuelle AI-
Freunde“ bauen, die auch als Part-
ner:innen-Ersatz fungieren. In den 
USA klagen mehrere Familien gegen 
die App Character.AI, weil sie sie 
für mitverantwortlich am Suizid ih-
rer minderjährigen Kinder halten. KI 
verändert auch das Nutzerverhalten 
in Suchmaschinen: Es wird weniger 
auf Links geklickt, Nachrichtenseiten 
verlieren Leser:innen – stattdessen 
kommt den KI-Zusammenfassun-
gen zunehmend größere Bedeutung 
zu. Selbst, wenn man KI nicht aktiv 
nutzt, kann man ihr kaum entgehen: 
Sie ist bereits – mehr oder weniger 
sichtbar – überall in unserem Alltag 
integriert, ob beim Spamfilter des 
Mailpostfachs, in Navigations-Apps 
oder bei der Gesichtserkennung am 
Flughafen.
Unbestritten ist, dass die Künstliche 
Intelligenz große Veränderungen mit 
sich bringt, gerade für die Arbeits-
welt. Jobs, die sich leicht automati-
sieren lassen, könnten künftig von 
der KI übernommen werden – und 
zwar nicht nur in der Industrie, son-
KI und Mietrecht: „Für eine 
erste Orientierung sinnvoll“
MieterMagazin: Welche Chancen bieten KI-
Tools Mietenden aus Ihrer Sicht? 
Sebastian Bartels: Mietende können sich 
besser und schneller als bisher im Internet 
zur Rechtslage orientieren, bevor sie unsere 
professionelle Beratung aufsuchen. Die KI 
ersetzt keine BMV-Beratung und -vertretung, 
gibt aber erste, oft präzise Hinweise und 
vermeidet, dass man einen falschen Weg 
einschlägt, sich zum Beispiel eine absurde 
Abmahnung zu Herzen nimmt.
MieterMagazin: Welche Risiken gehen aus 
Sicht des BMV mit KI einher?
Sebastian Bartels: Ein großes Risiko liegt 
darin, dass Ratsuchende das Wissen von KI 
mit einer professionellen Beratung wie der 
des BMV gleichsetzen. Wir erleben zuneh-
mend, dass Mitglieder von ihrer durch einen 
KI-Chat gewonnenen Ansicht nicht abrücken, 
wenn sie einer BMV-Beraterin gegenüber-
sitzen. Es heißt dann oft: ‚KI sieht das aber 

Sebastian Bartels,  
BMV-Geschäftsführer
Die KI erlaubt die intelligente 
Steuerung der Gebäude
infrastruktur – intransparent 
ist, woher Daten stammen 
und wie sie genutzt werden
KI-Robbe: Das künst-
liche Haustier wird in 
Therapie und Alten-
pflege eingesetzt
15
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dern „zunehmend auch in klassi-
schen Bürojobs“, wie die Tagesschau 
berichtet. Klar sein muss auch: „KI-
Systeme können immer nur so gut 
sein wie die zum Training benutzten 
Daten“, so das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik 
(BSI). Darin steckt eine wesentliche 
Schwierigkeit von KI: Häufig sind die 
Daten, mit denen KI-Systeme trai-
niert werden, fehlerhaft, unvollstän-
dig – oder auch einseitig oder gar 
diskriminierend. So konnten Stu-
dien nachweisen, dass für das Trai-
ning von KI häufig nutzergenerier-
ter Inhalt – wie von der Community-
Plattform Reddit oder von Wikipedia 
– eingesetzt wird. Ein KI-Bias, also
eine Verzerrung, entsteht beispiels-
weise dadurch, dass veraltete Daten
genutzt werden – und dadurch zum
Beispiel inzwischen überkommene
Rollenbilder reproduziert werden
(„Führungskräfte sind männlich“).
Ein weiteres großes Problem sind die
sogenannten Halluzinationen, also
KI-generierte Inhalte, die möglicher-
weise plausibel erscheinen, es aber
nicht sind. Ein Grund dafür: Die KI
erfindet lieber Fakten, als einzuge-
stehen, dass sie die Antwort nicht
weiß. Einer aktuellen Studie der Eu-
ropäischen Rundfunkunion (EBU)
zufolge erfinden Chatbots bis zu 40
Prozent ihrer Antworten und prä-
sentieren sie als Fakten, teilweise
sogar mit erfundenen Quellen. Des-
wegen empfiehlt es sich dringend,
KI-generierte Informationen immer
einem Faktencheck zu unterziehen.
Ein weiteres Risiko: Mit KI lassen
sich schnelle und umfassende Des-
informations-Kampagnen starten,
sprich „Fake News“ in Umlauf brin-
gen. KI-generierte Texte, die wie
echte Nachrichtenbeiträge wirken,
oder Deep Fakes – täuschend echte,
aber gefälschte Bilder oder Videos –
können binnen kürzester Zeit über
Fake-Accounts und Bots im Netz
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verteilt werden. Jüngst geriet Elon 
Musks KI-Tool Grok in die Schlag-
zeilen, weil Nutzer:innen damit in 
Sekundenschnelle sexualisierte KI-
Bilder von echten Menschen erstel-
len konnten.
Auch ethische Bedenken werden 
immer wieder im Zusammenhang 
mit KI laut, etwa im Bereich Daten-
schutz oder mangelnder Transpa-
renz der Daten. Ein Beispiel: Face-
book nutzt seit 2025 öffentlich zu-
gängliche Userdaten, um seine ei-
gene KI zu trainieren. Italien hatte 
2023 ChatGPT wegen datenschutz-
rechtlicher Bedenken kurzzeitig 
verboten. 

Schließlich wird KI auch mit nega-
tiven Umweltauswirkungen in Ver-
bindung gebracht. Greenpeace hat 
2025 einen Bericht veröffentlicht, 
der zu dem Ergebnis kommt, dass 
Strom- und Wasserverbrauch durch 
die steigende Rechenleistung und 
die zu kühlenden Rechenzentren 
künftig stark ansteigen werden. 
Auch auf dem Wohnungsmarkt 
spielt KI eine ambivalente Rolle. Sie 
kann Mietenden neue Möglichkei-
ten eröffnen, birgt aber auch Ge-
fahren. So bieten sich Immobilien-
verwaltungen neue Wege, poten-
zielle Neumieter:innen zu „durch-
leuchten“: Beim so genannten 
Tenant Screening werden KI-An-
wendungen genutzt, um die bis-
herige Miethistorie, Kreditwürdig-
keit oder Jobstatus zu überprüfen. 
Hier droht die Gefahr von Diskrimi-
nierung etwa aufgrund eines ge-
ringeren Einkommens, des Alters 
oder der Herkunft. Das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz verbie-
tet zwar die Diskriminierung bei der 

Die dunkle Seite
der Technologie
anders‘. Niemand kann die Expertise eines  
professionellen Beraters ersetzen, denn der 
kann Argumente gegeneinander abwägen.
MieterMagazin: Was fordern Sie diesbezüg-
lich von Politik und Vermieter:innen?
Sebastian Bartels: Kritisch sehen wir das 
potenzielle Durchleuchten von Mieter:innen 
mittels KI, etwa bei Wohnungsbewerbungen. 
Die Politik muss datenschutzrechtliche Gren-
zen für das Mietrecht und andere Vertrags-
arten ziehen.
MieterMagazin: Wie verändert sich die 
Arbeit des BMV durch die Nutzung von KI?
Sebastian Bartels: Wir sind dabei zu prü-
fen, durch professionellen Einsatz von KI im 
Vorfeld einer Anwaltsberatung unseren Mit-
gliedern erste Checks an die Hand zu geben. 
KI kann etwa Betriebs- und Heizkostenab-
rechnungen auf Rechenfehler oder grobe 
Auffälligkeiten scannen. Zudem wird derzeit 
von Aktiven ein KI-gestütztes Tool entwickelt, 
mit dem Hausgemeinschaften und Mieter-
initiativen in großen Siedlungen sich über-
sichtlicher organisieren können. Da der BMV 
im Organizing engagiert ist, käme das auch 
unseren Mitgliedern zugute.
Interview: Katharina Buri
L Welche KI-Tools 
für welchen Zweck? 
Eine aktuelle 
Übersicht bietet: 
www.ainauten.com/
c/top-ki-tools-liste
Der Daten- E 
missbrauch ist 

eine der größten 
Herausforde

rungen der KI: 
Demonstration 

vor dem Kanzler-
amt im Januar 

2026
Nachrüstung aus 
dem Elektronik-

markt: KI-basierte 
Beleuchtungs

technik und virtuelle 
Assistenten
MieterMagazin 3/2026

https://www.ainauten.com/top-ki-tools-liste


Fo
to

: A
nn

et
te

 K
or

ol
l

Wohnungssuche und im Mietver-
hältnis. Häufig ist eine solche aber 
nur schwer nachweisbar. KI könnte 
Transparenzmangel und rechtliche 
Grauzonen bei der Wohnungsver
gabe noch vergrößern. 
Problematisch können auch ver-
meintlich „smarte“ Helfer in der 
Wohnung sein: Thermostate, Tür-
schlösser oder Bewegungsmelder. 
Häufig übermitteln die Geräte sen-
sible Daten nicht verschlüsselt oder 
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speichern diese nicht ausreichend 
gesichert, was Cyberkriminellen 
leichtes Spiel gibt. Diese Gefahren 
dürften sich durch KI noch verstär-
ken. In San Francisco hat eine NGO 
Ende 2025 dagegen geklagt, dass 
Vermieter:innen ihren Mietenden 
Smart-Home-Lösungen aufgezwun-
gen hatten, die via KI auch Profi-
le über das jeweilige Nutzerverhal-
ten anlegen konnten. Die Gefahren 
– vom Datenschutz mal ganz ab-
gesehen: Die Daten eröffnen eine
MieterMagazin 3/2026
Handhabe gegen „teure“ oder „un-
leidige“ Mieter:innen.
Wohnungseigentümer:innen nutzen 
KI auch, um die Höhe ihrer Miet-
preise zu kalkulieren. Immoscout24 
schreibt dazu: „(…) Es war noch 
nie so einfach, die Miethöhe rich-
tig einzuordnen“, und verweist auf 

ChatGPT. Spielräume werden so 
komplett ausgeschöpft, was zu hö-
heren Mieten führen kann. In den 
USA, wo der Mietpreis durch einen 
Algorithmus bestimmt wird, haben 
Mietende 2022 gegen eine große 
Immobiliensoftware-Firma geklagt. 
Der Grund: Sie treibe die Preise 
künstlich in die Höhe.
Automatisierte Verwaltungsprozesse 
können aber auch Vorteile für Mie-
terinnen und Mieter haben. So be-

Eine neue Chance für
schnellere Kommunikation
schleunigen etwa KI-Chatbots im 
Auftrag von Immobilienverwaltun-
gen häufig die Kommunikation. Die 
Gewobag hat Mitte 2025 den Chat-
bot GewobagGPT vorgestellt, der 
allerdings nur Mitarbeitenden zur 
Verfügung steht. Einen Schritt wei-
ter gehen die WBM (Wohnungs-
baugesellschaft Berlin-Mitte mbH) 
mit der „mehrsprachigen, elektroni-
schen Chatpartnerin“ Mia Mitten-
drin und die Gesobau mit dem KI-
basierten Voicebot Clara, der Telefo-
nate führen kann. Einen Chatbot für 
Mieter:innen stellt auch Heimstaden 
zur Verfügung. Das Ziel der neuen 
Angebote: Anliegen effizienter und 
schneller, etwa auch für Nicht-Mut-
tersprachler und außerhalb der Öff-
nungszeiten des Kundendienstes 
zu bearbeiten und Mitarbeitende 
zu entlasten. Klar ist aber auch: Bei 
komplexeren Fällen müssen immer 
noch Menschen ran. 
KI und Datenschutz:  
„Bislang häufig eine Blackbox“
MieterMagazin: Inwiefern haben sich die 
datenschutzrechtlichen Verstöße durch KI 
verändert?
Meike Kamp: Im Datenschutzrecht unter-
scheiden wir zwischen der Entwicklung und 
der Anwendung von KI-Systemen. In der 
Entwicklung stellen sich Fragen wie: Werden 
personenbezogene Daten beim Training 
des KI-Modells verwendet, und sind diese 
rechtmäßig erhoben worden? In der An-
wendungsphase kommt es darauf an, wer 
das KI-Modell in welchen Szenarien betreibt 
und ob zum Beispiel die KI automatisierte 
Entscheidungen mit Rechtswirkungen trifft. 
Der Einsatz von KI bleibt bislang oftmals eine 
Blackbox. Aus meiner Sicht ist jedoch Trans-
parenz zentral, um KI vertrauenswürdig zu 
machen.
MieterMagazin: Wo sehen Sie Mieterinnen 
und Mieter durch KI besonders gefährdet?
Meike Kamp: Aufgrund des KI-Hypes pro-
bieren gerade viele Unternehmen KI-An-
wendungen aus, zum Beispiel für die Beant-
wortung von Kundenanfragen oder in Form 
eines Chatbots auf ihrer Website. Das betrifft 
auch Mieter:innen: Wir führen derzeit ein 
Verfahren gegen eine Berliner Immobilien-
plattform, die ein KI-Modell mit den Daten 
ihrer Kund:innen trainiert hat, ohne dies 
transparent zu machen. Das stellt einen Ver-
stoß gegen die Datenschutzgesetze dar.
Interview: Katharina Buri

Meike Kamp,  
Berliner Datenschutz

beauftragte
KI-Alltagshelfer: 
Interaktiver 
Kühlschrank, 
mit Handy und 
Wifi gesteuertes 
Garagentor und 
Lichtsteuerung 
zum Einbruch-
schutz
17
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Hilfreich sein kann KI auch im Bereich 
„Predictive Maintenance“, was so 
viel heißt wie „vorausschauende In-
standhaltung“. Ziel ist es, Wartungs-
erfordernisse rechtzeitig zu erkennen 
– mithilfe von Sensoren und KI. Eine
Heizung wird dann nicht erst repariert,
wenn sie defekt ist, sondern bereits
im Vorfeld – ein klarer Vorteil (auch)
für Mietende. Das Mängelmanage-
ment kann sich für Mietende eben-
falls vereinfachen, wenn entsprechen-
de KI-Anwendungen Bilder von Schä-
den in der Wohnung auswerten.
Bi
ld

: 
KI kann Kommunen bei der Bewäl-
tigung großer Datenmengen helfen, 
was wiederum Vorteile für die Bür-
ger:innen hat. So will Friedrichshain-
Kreuzberg der Flut an illegalen Fe-
rienwohnungen mit sogenannten 
KI-Scraping-Programmen entge-
genwirken, die automatisiert Ange-
bote durchforsten (das MieterMa-
gazin berichtete im Mai 2025). Die 
Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung, Bauen und Wohnen prüft den 
Einsatz von KI in der Bearbeitung 
von Wohngeldanträgen. Eine Soft-
ware, mit der Anträge KI-gestützt 
auf Vollständigkeit geprüft werden, 
soll demnach in vier Bezirken ge
testet werden.

ChatGPT und Co. können zudem 
dabei unterstützen, die eigenen 
Rechte als Mieter:in zu kennen und 
durchzusetzen. So lässt sich etwa 
die – in vielen Fällen fehlerhafte – 
Nebenkostenabrechnung mithilfe 
von KI leichter überprüfen (Ach-
tung: unbedingt vorher alle sensi
blen Daten schwärzen). Ob Miet-
verträge rechtens sind, wollen Sei-
ten wie beglaubigt.de oder klausel-
check.com überprüfen können. KI 
kann dabei helfen, Briefe an Ver-
mieter:in oder Hausverwaltung zu 

KI-Aussagen 
besser nachprüfen
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formulieren. Auch Mietrechtsfragen 
beantwortet die KI – sowohl die be-
kannten Plattformen als auch spe-
zialisierte Angebote wie rechtspi-
lot.de oder mietrecht.ai (das jedoch 
auf österreichischem Mietrecht ba-
siert). Ganz wichtig: Zwar können 
diese Angebote einen guten ersten 
Überblick bieten. Doch nicht im-
mer stimmen die Aussagen, weswe-
gen eine Überprüfung unerlässlich 
ist. Sobald es etwas komplizierter 
wird, kommt man um eine fundier-
te Rechtsberatung etwa bei einem 
Mieterverband nicht herum, denn 
Mietrecht ist Einzelfallrecht. 
Schließlich können neue, KI-basierte 
Anwendungen Mieter:innen das Le-
ben erleichtern. Ein Berliner Startup 
möchte nicht weniger als „die Woh-
nungssuche revolutionieren“, indem 
es Informationen bündelt: keymatch.
ai durchsucht nach eigenen Anga-
ben täglich mehr als 2000 Immobi-
lienportale, greift auf mehr als 1,5 
Millionen Inserate zu und lässt Su-
chende dabei 90 Prozent der Zeit 
sparen. 
Auch beim Designen hilft Künstli-
che Intelligenz: Wer die eigenen vier 
Wände umgestalten möchte, kann 
Bilder von den Räumen in ein KI-Tool 
laden und dazu prompten, was ge-
wünscht wird: Sollen die Möbel an-
ders gestellt werden, oder ist eine 
neue Wandfarbe angedacht? Mit 
den entsprechenden Hinweisen kann 
die Anwendung neue Layouts liefern.
Last but not least: Der sich durch die 
KI verändernde Arbeitsmarkt könn-
te auch direkte Auswirkungen auf 
den Mietmarkt haben. Die Berliner 
Morgenpost berichtete im Januar 
von Prognosen, dass Büroflächen 
durch den KI-bedingten Wegfall von 
Jobs weiter abgebaut werden könn-
ten. Und beleuchtete die Möglich-
keit, aus den ehemaligen Gewerbe-
flächen bezahlbaren Wohnraum zu 
machen. 
Katharina Buri
Und das meint die KI

Wir haben ChatGPT gefragt, wie KI die Situa
tion für Mietende verbessern kann. Die Ant-
wort: „KI kann das Machtungleichgewicht 
zwischen Mietern und Vermietern reduzie-
ren, wenn sie konsequent als Werkzeug für 
Transparenz, Rechte und Zugang zu Infor
mationen eingesetzt wird.“ Dazu braucht es 
laut ChatGPT:
L strengen Datenschutz (DSGVO)
L transparente, überprüfbare Algorithmen
L öffentlich zugängliche, qualitativ gute 

Daten
L klare Regulierung, damit KI nicht primär 

Vermietern dient
Noch sind viele Bereiche, in denen KI schon 
zum Einsatz kommt, unzureichend reguliert. 
Dies gilt auch für den Mietmarkt. Hier sollte 
schnell nachgebessert werden, um Diskrimi-
nierung und mangelnde Transparenz zu be-
seitigen. All dies muss auf politischer Ebene 
angegangen werden. Die Politik könnte KI 
künftig auch nutzen, um Wohnungsmarktda-
ten auszuwerten und Leerstand und Zweck-
entfremdung entgegenzuwirken. Oder sie 
könnte die Auswirkungen von Gesetzen si-
mulieren, etwa im Bereich Mietendeckel und 
Neubauförderung. Auf individueller Ebene 
macht es Sinn, sich mit der neuen Techno-
logie vertraut zu machen, um gut damit um-
gehen zu können. Denn klar ist: Die KI wird 
nicht mehr verschwinden, sondern künftig 
noch deutlich stärker in unseren Alltag ein-
greifen als bisher. 
kb

ChatGPT,
Künstliche 
IntelligenzBi
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L Immobilien-
scout24 hat 

einen Ratgeber 
veröffentlicht, der 

erklärt, wie man 
die Nebenkosten-

abrechnung von 
ChatGPT prüfen 

lassen kann: 
www.immobilien

scout24.de/wissen/
ki-wissen/

nebenkosten
abrechnung-

ki.html
In Renovierungs- E 
stimmung? Das 

Foto vom Ist-Zustand 
wird von einem KI-

Tool in einen Neuge-
staltungsvorschlag 

verwandelt
Am Telefon der 
Gesobau nimmt 
„Clara“ ab – ein 

KI-basierter 
Sprach-Bot
MieterMagazin 3/2026
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Wie es sein soll: Ein 

Teil der Wohnung 

übernimmt der 

Untermieter und 

zahlt den entspre-

chenden Anteil an 

der Gesamtmiete
BUNDESGERICHTSHOF

er Untermietpreis hat Grenzen
Die Untervermietung von Wohnraum dient nicht zum Abkassieren. Das 
hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil klargestellt. Hauptmie-
ter:innen, die an Untermieter:innen Geld verdienen wollen, riskieren eine 
Kündigung. Wird eine solche ausgesprochen, verlieren aber auch die Un-
termieter:innen ihren Wohnraum. Der Berliner Mieterverein (BMV) fordert 
deshalb einen verbesserten Kündigungsschutz.
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Der Deutsche Mieterbund (DMB) 
begrüßt das Urteil: „Untervermie-
tung dient dem Erhalt von Wohn-
raum und nicht der Gewinnerzie
lung“, erklärt DMB-Präsidentin 
Melanie Weber-Moritz. Viele Men-
schen sind auf Wohnraum zur Unter-
miete angewiesen, weil sie auf dem 
26
regulären Wohnungsmarkt keine 
Chance haben. „Diese Notlage darf 
nicht ausgenutzt werden – weder 
von Vermietenden noch von Haupt-
mietenden“, so die DMB-Präsidentin.
Zur Verhandlung stand ein Fall aus 
Berlin. Ein Mieter hatte Anfang 2020 
seine Zwei-Zimmer-Wohnung wegen 
eines vorübergehenden Auslands-
aufenthaltes ohne die Erlaubnis der 
Vermieterin komplett untervermie-
tet. Er selbst zahlte eine Nettokalt-
miete von 460 Euro im Monat, ver-
langte von seinen Untermietern aber 
962 Euro. Diesen enormen Aufschlag 
begründete er mit der hochwertigen 
Möblierung der Wohnung. Die Ver-
mieterin mahnte den Mieter erfolg-
los ab und kündigte schließlich im 
Februar 2022. 
Das Amtsgericht Charlottenburg 
wies in erster Instanz die Kündigung 
zurück. In der Berufung erklärte das 
Landgericht Berlin die Kündigung 
hingegen für rechtens. Die Revision 
vor dem BGH bestätigte dies nun: Es 
liege kein berechtigtes Interesse des 
Mieters an der Untervermietung des 
Wohnraums vor, „wenn er durch die 
Untervermietung einen über die De-
ckung der eigenen wohnungsbezo-
genen Aufwendungen hinausgehen-
den Gewinn erzielt“, so der BGH.
Während seines vorübergehenden 
Auslandsaufenthalts hätte der Mie-
ter durchaus einen Anspruch auf ei-
ne Untervermietungserlaubnis ge-
habt. Die Wohnung zu behalten und 
die Kostenbelastung zu senken, ist 
ein berechtigtes Interesse – nicht 
aber die Gewinnerzielung. 

Das BGH-Urteil bestätigt zudem in-
direkt, dass auch in Untermietver
hältnissen die Mietpreisbremse gilt. 
Die zulässige Miethöhe liegt zehn 
Prozent über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete, anteilig herunterge-
rechnet auf die untervermietete 
Fläche. „Auch Mieter:innen müs-
sen die Mietpreisbremse beachten 

Sich als faire
Vermieter:innen zeigen
und sollten sich gegenüber ihren 
Untermieter:innen als faire Vermie-
ter:innen zeigen“, betont BMV-Ge-
schäftsführerin Wibke Werner.
Der BGH hat nicht darüber geurteilt, 
wie hoch ein etwaiger Möblierungs-
zuschlag hätte sein dürfen. „Hier ist 
der Gesetzgeber gefragt, verbindli-
che Regeln festzulegen“, fordert die 
BMV-Geschäftsführerin. Bundesjus-
tizministerin Stefanie Hubig (SPD) 
hat eine entsprechende Gesetzesän-
derung angekündigt. Melanie We-
ber-Moritz vom DMB begrüßt das: 

„Weder die Möblierung noch die 
Untervermietung dürfen zur Um-
gehung der Mietpreisbremse miss-
braucht werden.“
Jens Sethmann
Doppelt benachteiligt

Ein weiterer großer Nachteil des Untermieter-Daseins: Man 
ist an das Schicksal der Hauptmietenden gekettet. Wird der 
Hauptmietvertrag – wie im Fall, der vor dem BGH landete – 
gekündigt, müssen auch die Untermietenden ausziehen. Die 
eigentlich Geprellten sind so nochmals die Leidtragenden. 
Es wäre gut, wenn die Untermieter:innen in dieser Kons-
tellation die Möglichkeit zur Übernahme des Mietverhältnis-
ses hätten“, fordert BMV-Geschäftsführerin Werner. Eine 
vergleichbare Regelung gibt es für gewerbliche Zwischen
vermietungen.
js
L Bundes­

gerichtshof, 

Urteil vom 

28. Januar 2026 – 

VIII ZR 228/23
BMV-Geschäfts- E

führerin Werner: „Die 

Mietpreisbremse ist 

auch im Untermietver-

hältnis zu beachten“, 

DMB-Präsidentin 

Weber-Moritz: „Not-

lagen dürfen nicht 

ausgenutzt werden“
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LANDGERICHTSURTEIL

Kopplung des Gaspreises 
an den Index zulässig
Ein Urteil des Landgerichts (LG) Berlin II (Az. 63 S 121/25) vom 18. No­
vember 2025 beunruhigt Mieter:innen. Das Gericht bestätigte: Wird 
ein Haus über Contracting mit Wärme beliefert, darf der Gaspreis 
in der Preisanpassungsklausel an einen Börsenpreisindex gekoppelt 
werden.
Fo
to

: p
a/

H
au

ke
-C

hr
is

ti
an

 D
it

tr
ic

h

Im konkreten Fall ging es um eine 
Heizkostenabrechnung für 2022 mit 
drastisch gestiegenen Brennstoff-
kosten. Mieter:innen verlangten, die 
Wärmemengen zu den günstigeren 
Preisen von 2021 abzurechnen und 
forderten rund 1850 Euro zurück. 
Hintergrund war ein Energieliefer-
vertrag der Vermieterin mit einem 
Contractor, der die Wärme für die 
Zentralheizung im Gebäude mit Gas 
erzeugt. Der Gaspreis wurde in der 
Abrechnung über eine Formel an ei-
nen Gasbörsenindex gekoppelt. Die 
Mieter:innen hielten diese Preisan-
passungsklausel für unwirksam, un-
ter anderem, weil ein im Vertrag ge-
nannter Internetlink zur Auffindbar-
keit des maßgeblichen Index inzwi-
schen ins Leere führte, die Formel 
schwer verständlich war und sie ei-
nen Börsenindex wegen möglicher 
Spekulationen für ungeeignet hiel-
ten, um den Gaspreis realistisch ab-
zubilden. Das Landgericht wies das 
jedoch zurück. 
Die Preisanpassungsklausel sei wirk-
sam. Die Anforderungen an Transpa-
renz nach § 24 Abs. 4 AVBFernwär-
meV seien erfüllt. Die Berechnungs-
formel sei nachvollziehbar aufge-
baut: Ein Ausgangspreis werde über 
das Verhältnis zwischen einem Basis-
index und dem aktuellen Index fort-
geschrieben. Dass der alte Link nicht 
mehr funktioniere, mache die Klau-
sel nicht unwirksam. Es genüge, dass 
der Index durch die Eingabe nahelie-
gender Suchbegriffe in einer Such-
maschine auffindbar sei. Auch beste-
he für Mieter:innen ein Anspruch auf 
Einsicht in die Abrechnungsunterla-
gen, sodass sie sich die nötigen In-
formationen genau auf diesem Weg 
beschaffen könnten. Das Gericht 
beanstandete auch nicht die Kopp-
lung an einen Börsenindex. Ein sol-
cher Index sei nicht weniger geeignet 
als ein vom Statistischen Bundesamt 
gebildeter Index. Dass Börsenpreise 
auch spekulativen Einflüssen unter-
liegen können, sei systemimmanent. 
Zudem gebe es keinen Grund anzu-
nehmen, dass spekulationsbedingte 
Schwankungen sich nicht ebenfalls 
in amtlichen Wärme- oder Gaspreis-
indizes niederschlagen. Schließlich 

half den Mieter:innen auch der Ein-
wand eines Wegfalls der Geschäfts-
grundlage nicht. Starke Preissteige-
rungen, selbst infolge außergewöhn-
licher Ereignisse, gehören grundsätz-
lich zum allgemeinen Lebensrisiko 
der Nutzer:innen von Energie. Solan-
ge die Wohnung beheizbar ist und 
die vertraglichen Preisregeln wirksam 
sind, tragen Mieter:innen das Risiko 
steigender Verbrauchskosten. 
Wichtig ist jedoch: Die Revision wur-
de zugelassen. Höchstrichterlich ist 
noch nicht geklärt, ob die Bezug-
nahme auf einen reinen Börsenindex 
im Rahmen von § 24 Abs. 4 AVB-
FernwärmeV stets zulässig ist. Für 
Mieter:innen bedeutet das Urteil 
vorerst, dass auch stark gestiegene, 
indexgebundene Heizkosten recht-
mäßig sein können, selbst wenn die 
Preisbildung komplex und von Bör-
senentwicklungen geprägt ist. 
Sebastian Bartels, Geschäftsführer 
des Berliner Mietervereins, weist dar-
auf hin, dass dieses Urteil höchstrich-
terlich überprüft werden sollte. „Nur 
wenn genügend Fälle von den obers-
ten Gerichten entschieden werden, 
wird hier im gesamten Themenkom-
plex der Contractor-Verträge Rechts-
sicherheit herrschen.“ Ein Urteil ei-
nes einzelnen Landgerichts bedeute 
noch nicht, dass dies der juristischen 
Weisheit letzter Schluss sei.
Stefan Klein

„Nicht der Weisheit
letzter Schluss“
Das Auf und Ab bei 

den Beschaffungs­

preisen von Gas ist 

auch in den Heiz­

kostenabrechnungen 

ablesbar – einen Zwist 

über die Berechnung 

durch einen Contrac­

tor hat jetzt ein Land­

gericht entschieden
Sebastian Bartels, 

Geschäftsführer des 

Berliner Mieter­

vereins: „Rechtssi­

cherheit herrscht erst, 

wenn mehr Fälle von 

obersten Gerichten 

entschieden wurden“
Der Index bildet Schwankungen kurzfristig ab

Wird der Arbeitspreis für Wärme an einen Börsenindex für 
Gas gekoppelt, orientieren sich die Kosten direkt an den 
Marktpreisen für handelbares Erdgas. Steigen die Gaspreise 
an der Börse stark, etwa durch Krisen oder hohe Nachfra-
ge, erhöht sich zeitversetzt auch der Wärmepreis. Sinken-
de Preise können umgekehrt zu Entlastungen führen. Sol-
che Indizes bilden kurzfristige Schwankungen stärker ab 
als manche amtliche Durchschnittsindizes. Manche Gerich-
te halten die Kopplung des Gaspreises an einen Börsenindex 
grundsätzlich für zulässig, wenn die Berechnung transparent 
ist. Für Mieter:innen heißt das: Heizkosten können deut
licher und schneller schwanken, ohne dass die Abrechnung 
allein deshalb fehlerhaft ist. Die Unsicherheit über die Höhe 
der nächsten Heizkostenabrechnung wächst also stark.
stk
MieterMagazin 3/2026
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ZUM TOD VON HARTMANN VETTER

30 Jahre Kompetenz 
und Engagement
Die folgenden Zeilen sind Hartmann Vetter gewidmet, einem Menschen, 
der sie nicht mehr lesen wird. Er starb am 29. Januar dieses Jahres. Sich in 
die Trauernden einzureihen, die ihm am nächsten waren, steht dem Schrei­
ber nicht zu. Auch wenn ich ihn beruflich und als Mensch sehr geschätzt 
habe und viele Jahre ein Weggefährte war. Ich will versuchen, den Ton zu 
treffen, der ihm in seiner öffentlichen Rolle als Geschäftsführer des Ber­
liner Mieterverein wichtig war. Selbstlob, hohles Pathos und Fremdbeweih­
räucherung gehörten nicht zu Hartmanns Habitus.
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Vielleicht kann man seine Haltung 
am besten durch eine Episode illus
trieren: Im Jahr 2009, bei seiner 
Verabschiedung als Geschäftsführer 
des Berliner Mietervereins und nach 
30 Jahren Amtszeit, lud er F. J. Ra-
dermacher ein. Damit war jemand 
Hauptredner, der als Mitglied des 
Club of Rome sehr früh eine radi-
kale Wende in der Klima- und Um-
weltpolitik einforderte. Nicht die 
Person Vetter, sondern eine besse
re Umweltpolitik sollte ins Zentrum 
der Veranstaltung gerückt werden. 
026
Ich erinnere mich noch an den sanf-
ten Tadel dafür, dass meine auf die 
Person zugeschnittene Abschieds
rede zu lang ausgefallen wäre. Hart-
mann Vetter war ein Überzeugungs-
täter, und das merkte man seinem 
Auftreten, seinem knappen und 
manchmal resoluten Stil an: sach-
bezogen, kompetent und mit glaub-
würdigem Engagement – das war 
Hartmann. 

Nachdem der Generationswechsel 
im Berliner Mieterverein 1979 und 
eine Palastrevolution mit Hartmann 
Vetter an der Spitze vollzogen wor-
den war, verdreifachte sich die Mit-
gliederzahl im Verlauf von zehn Jah-
ren. Als er sein Amt als Geschäfts-
führer an den Nachfolger Reiner 
Wild übergab, war der Verein von 
rund 13 000 auf knapp 105 500 
Mitglieder gewachsen. „Ich habe 

Palastrevolution mit
Generationswechsel
viel von ihm lernen können“, so Rei-
ner Wild. Besser kann man nicht il-
lustrieren, dass organisatorischer Er-
folg eines Dienstleisters und poli-
tische Einmischung sich nicht aus-
schließen. Im Gegenteil! Man darf 
es ruhig laut sagen: Es war eine po-
litische Einmischung für diejenigen, 
die den Reichen und Mächtigen oh-
ne Hilfe durch starke Organisatio-
nen wenig entgegenzusetzen ha-
ben. Nicht nur in der Berliner, son-
dern auch in der Bundespolitik ging 
Hartmann Vetter voraus und muss-
te oft daran erinnern, dass Anzüge 
und Krawatten kein Garant für gute 
Politik und organisatorischen Erfolg 
sind. Man tat sich anfänglich denn 
auch schwer in der Bundespolitik 
mit den viel zu politischen jungen 
Wilden aus Berlin. Hartmann Vetter 
verkörperte sie und nahm mit seiner 
Sachkompetenz den Etablierten im 
Deutschen Mieterbund den Wind 
aus den Segeln. 

Häufig war seine politische Einmi-
schung überraschend vorausschau-
end. Vor seinem Ausscheiden aus 
dem Amt steckte Hartmann noch 
sein Herzblut in die Herausgabe ei-
nes „Schwarzbuch Privatisierung“, 
das die finanzmarktgetriebenen In-
vestoren und den Privatisierungs-
wahn der damaligen Zeit ins Ram-
penlicht rückten. Mit dem Erbe die-
ser Ära, die durch zahlreiche Finanz-
marktförderungsgesetze der Schrö-
der-Ära befördert wurde, schlägt 
sich die Berliner Politik bis heute 
herum. Die Warnung stieß damals 
auf wenig Resonanz, auch wenn ein 
weltweiter Fast-Zusammenbruch der 
Finanzmärkte und Staatsfinanzen 
bereits erfolgt war. 
Wir haben Dich, Hartmann, mit 
Trauer aus einer Welt entlassen 
müssen, die gerade dabei ist, ihren 
halbreligiösen Glauben an freien 
Wettbewerb, Marktwirtschaft und 
zwischenstaatliche Konkurrenz als 
Garanten eines besseren Lebens 
und einer intakten Umwelt zu über-
denken. Ich glaube, Du wärest 
dabei.
Armin Hentschel

Eine Warnung, die ohne
Resonanz blieb
Autor Armin Hent-
schel war bis 1992 
beim BMV und da-

nach Leiter des Insti-

tuts für soziale Stadt-
entwicklung (IFSS).
Hartmann Vetter war 

von 1979 bis 2009 

Geschäftsführer des 

Berliner Mieterver­

eins – in dieser Zeit 

verachtfachte sich die 

Zahl der Mitglieder
Vetter war in seiner 

politischen Einmi­

schung genau so 

erfolgreich wie beim 

Aufbau der Dienst­

leistungsorganisation
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75 JAHRE WOHNUNGSEIGENTUMSGESETZ

„Pfeiler für Kultur und Vaterland“
Vor 75 Jahren, am 15. März 1951, hat der Bundestag das Wohnungs­
eigentumsgesetz (WEG) beschlossen. Damit wurde das Eigentum an 
einer einzelnen Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses ermög­
licht. Die erste Bundesregierung wollte so nicht nur den Aufbau der 
kriegszertrümmerten Städte beschleunigen. Sie glaubte auch, dass Ei­
gentümer:innen treuer zur Bundesrepublik stünden als Mieter:innen.
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Das WEG regelt das Verhältnis der 
einzelnen Wohnungseigentümer:in­
nen untereinander. Für die Woh­
nungen selbst („Sondereigentum“) 
ist jede:r allein zuständig, während 
über die äußere Substanz des Hau­
ses („Gemeinschaftseigentum“) die 
Eigentümergemeinschaft bestimmt. 
Damit soll gewährleistet werden, 
dass das Haus in Schuss gehalten 
wird. Heute gibt es in Deutschland 
schätzungsweise 10 Millionen Eigen­
tumswohnungen in 500 000 Wohn­
eigentumsgemeinschaften.
Ursprünglich schwebte dem Gesetz­
geber vor, dass sich einzelne Men­
schen zusammentun und ein Mehr­
familienhaus bauen, in dem jeder 
seine Eigentumswohnung bekommt. 
Man wollte erreichen, „dass in er­
heblichem Umfang Personen, die bei 
den früheren wirtschaftlichen Ver­
hältnissen nur als Mieter in Betracht 
gekommen wären, Finanzierungsbei­
träge für den Auf- und Ausbau von 
Gebäuden leisten“, wie es in der Ge­
setzesbegründung hieß. Man woll­
te auch denjenigen eine Chance auf 
Wohneigentum geben, deren Finan­
zen nicht zum Bau eines Einfamilien­
hauses reichten. 
Die Eigentumsförderung war ein 
vorrangiges Ziel der Bundesregie­
rung. Dabei ging es nicht nur darum, 
den vielen Ausgebombten und Ver­
triebenen schnell ein Dach über dem 
Kopf zu verschaffen. Das Wohnei­
gentum wurde auch mit viel Ideolo­
gie und Kalter-Krieg-Rhetorik aufge­
laden: „Die Freiheit des Individuums 
und privates Eigentum sind stets die 
tragenden Pfeiler unserer abendlän­
dischen Kultur gewesen“, sagte der 
Vorsitzende des Wiederaufbauaus­
schusses und spätere Wohnungs­
bauminister Paul Lücke (CDU), „sie 
allein können der vom Osten dro­
henden Vermassung Einhalt gebie­
ten.“ Vor allem die Heimatvertrie­
benen sollten mit Wohneigentum 
in der Bundesrepublik Fuß fassen. 

„Wir müssen der Masse der Men­
schen Eigentum geben und sie mit 
dem Grund und Boden verwurzeln; 
dann wird die Wohnung zu einem 
geliebten Heim; dann wird gespart, 
um die Schulden wegzubringen und 
den Kindern ein freies Vermögen zu 
sichern; dann ist man bereit, die­
ses Eigentum auch zu verteidigen“, 
sagte der CDU-Abgeordnete Josef 
Brönner. 
Gedacht war nicht nur an den Neu­
bau von Eigentumswohnungen. 

„Wir würden am liebsten die gro­
ßen Mietskasernen in Wohnungsei­
gentum aufteilen, so dass die Mieter 
nicht mehr bloß Mieter sind, sondern 
ein Eigentum an ihrer Wohnung und 
dadurch ein ganz anderes Lebensge­
fühl haben, als wenn sie immer nur 
Mieter bleiben“, so Josef Brönner. 
„Wir wünschen, es möge einmal 
Wohnungseigentum so käuflich sein, 
wie man ein Auto kauft.“ Sechs Jah­
re nach dem Ende des Krieges war 
zwar auch der Kauf eines Autos für 
die allermeisten Menschen noch 
utopisch. Doch Brönners Ziel stand 
fest: „Die Zahl der Mieter soll ver­
ringert werden.“

Das Gesetz wurde vom Bundestag 
einstimmig verabschiedet: Von der 
Kommunistischen Partei bis zur 
rechtsextremen Deutschen Reichs­
partei stimmten alle zu.
Die Möglichkeiten des WEG wur­
den zunächst weniger als erhofft 
genutzt. In West-Berlin waren Ei­
gentumswohnungen nahezu unbe­
kannt, bis der Makler Willi Bendzko 
in den 1970er Jahren ein profitables 

Ein profitables 
Geschäft in Berlin
Zerbombtes E 

Berlin 1945 (oben 

links) – die Versor­

gung der Deutschen 

mit Wohnraum hatte 

für den damaligen 

Bauminister Paul 

Lücke oberste 

Priorität (unten links 

bei einer Grund­

steinlegung)
Stockwerkseigentum in Händelhäusern

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), das 1900 für das ge­
samte Deutsche Reich eingeführt wurde, regelte das Grund­
eigentum nach dem alten römischen Recht: Alles, was fest 
auf dem Grund steht, gehört auch dem Eigentümer des 
Grundstücks. Zuvor gab es vor allem in den süddeutschen 
Ländern verschiedene Formen von Teileigentum. Wenn in 
den engen Städten ein Haus aufgestockt wurde, gehörte 
die neue Etage dem, der sie bezahlt hat. In Baden war die­
ses Stockwerkseigentum nach dem napoleonischen Code 
Civil geregelt. In Württemberg beruhte das Stockwerks­
eigentum auf individuellen Vereinbarungen ohne offizielle 
Regeln und ohne Grundbucheinträge. Weil das sehr streit­
anfällig war, sprach man von „Händelhäusern“. Dennoch 
war das Stockwerkseigentum gerade hier am weitesten 
verbreitet. Als Württemberg 1930 mit einer Überleitung 
ins BGB begann, gab es noch mindestens 10 000 Fälle. In 
Bayern konnte man nach dem „Herbergsrecht“ sogar ein­
zelne Zimmer kaufen. Preußen kannte hingegen kein Stock­
werkseigentum.
js
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Geschäftsfeld daraus machte. Er, der
sich gern als „Vater der Eigentums­
wohnung“ bezeichnen ließ, teilte 
unter anderem das riesige Corbu­
sierhaus in 530 Eigentumswohnun­
gen auf und verkaufte sie nicht nur 
an Selbstnutzer, sondern auch an 
Kapitalanleger, die ihre Wohnung 
gewinnbringend vermieten wollten. 
Weil Bendzko dabei trickreich ver­
suchte, die geltenden Sozialbindun­
gen auszuhebeln, handelte er sich 
eine langjährige Auseinanderset­
zung mit dem Berliner Mieterver­
ein ein.
Ende 1989 gab es in West-Berlin 
76 500 Eigentumswohnungen, in 
Ost-Berlin keine. Bis Ende 2024 
wuchs die Zahl in der Stadt auf 
441 000. Das sind etwa 22 Prozent 
des gesamten Wohnungsmarktes.
In Berlin gab es zwei große Wellen 
der Eigentumsumwandlungen. Die 
erste begann Ende der 90er Jahre, 
als in den Sanierungsgebieten das 
sogenannte Bauträgermodell auf­
kam: Ein professioneller Bauträger 
kauft ein heruntergekommenes 
Mietshaus, teilt es in Einzeleigen­
MieterMagazin 3/2026
tum auf und verkauft die Wohnun­
gen in noch unsaniertem Zustand. 
Mit den Einnahmen aus dem Ver­
kauf und oft mit zusätzlicher öffent­
licher Sanierungsförderung moder­
nisiert der Bauträger dann die Woh­
nungen und übergibt sie erst danach 
an die neuen Eigentümer:innen. Die 
Mieter:innen störten bei diesem Ge­
schäft allerdings. Oftmals wurden 
die Wohnungen schon mit den neu­
en Grundrissen verkauft, die erst 
durch die Sanierung hergestellt wer­
den sollten. Nicht selten wurden 
deshalb die Mieter:innen aus ihren 
alten Wohnungen verdrängt.
Die zweite Welle begann nach der 
weltweiten Finanzkrise 2008. Wohn­
immobilien wurden als sichere Geld­
anlage populär, insbesondere in 
Großstädten mit vermeintlichem 
Wertsteigerungspotenzial und in 
politisch und wirtschaftlich stabilen 
Staaten. Mit der steigenden Nach­
frage schossen in Berlin ab 2010 
auch die Preise für Eigentumswoh­
nungen in die Höhe. Um die gezahl­
ten Kaufpreise schnell wieder her­
einzubekommen, erhöhten die neu­
en Eigentümer:innen die Mieten bis 
zum Anschlag.

Mit zeitlicher Verzögerung haben 
diese beiden Umwandlungswellen 
gerade jetzt verheerende Auswir­
kungen auf Berlins Mieterschaft. 
Weil die meist auf 20 bis 30 Jah­
re angelegten Mietpreis- und Be­
legungsbindungen aus der Sanie­
rungsförderung jetzt in großer Zahl 
auslaufen, sind viele Mieter:innen 
mit starken Mieterhöhungen und 
Eigenbedarfskündigungen konfron­
tiert. Gleichzeitig läuft bei den nach 
2010 umgewandelten Wohnungen 
die zehnjährige Kündigungssperrfrist 
ab – auch hier drohen Eigenbedarfs­
kündigungen. 

Umwandlung nur noch
im Ausnahmefall
Seit Ende 2021 wird in Berlin nur 
noch in Ausnahmefällen die Um­
wandlung in Eigentumswohnungen 
genehmigt. Durch Neubauten steigt 
die Zahl der Eigentumswohnungen 
aber weiter an.
Jens Sethmann
Wohnblock in der 

Sundgauer Straße in 

Zehlendorf, entstanden im 

Rahmen des Notstands­

programms (oben) –

Bauminister Lücke erklärt 

seine Bauvorhaben einer 

Delegation aus Tansania
Welchen politi­

schen Stellenwert 

der Wohnungsbau 

hatte, vermitteln 

diese Wahl­

plakate aus den 

50er Jahren des 

20. Jahrhunderts
23



24

HINTERGRUND

al
le

 F
ot

os
: N

ils
 R

ic
ht

er
WALDSIEDLUNG KRUMME LANKE

Zwischen Ideologie  
und Idyll
Kann man in einem Haus mit einer solchen Geschichte glücklich werden? 
Diese Frage wird den Bewohner:innen der Waldsiedlung Krumme Lanke 
oft gestellt. Denn einst lebten hier Menschen, die für unvorstellbare 
Verbrechen der NS-Zeit verantwortlich sind. Für einige der heutigen 
Bewohner:innen ist das Ansporn, die Erinnerung an die Vergangenheit 
wachzuhalten.
Die Siedlung mit ihren freistehenden 
Einfamilien- und Reihenhäusern liegt 
idyllisch mitten in einem großzügi-
gen Kiefernwald und erstreckt sich 
bis zum Krumme-Lanke-See. Mit ih-
ren hölzernen Fensterläden und den 
steilen Satteldächern wirkt sie sehr 
bodenständig. Gebaut wurde sie 
1937 als „Kameradschaftssiedlung 
der SS“ von der Gagfah im Auftrag 
des Rasse- und Siedlungshauptamts 
der SS. 
Caroline, die 2011 zusammen mit 
ihrem Mann in der Straße mit dem 
beschaulichen Namen Himmelsteig 
ein Haus gekauft hat, sagt: „Man 
fühlt sich wohl hier, es ist ein sehr 
schönes, familienfreundliches Woh-
nen.“ Von der dunklen Vergangen-
heit des Hauses wussten sie. Die 
Vorbesitzerin hatte ihnen ein Buch 
überreicht: „Medizin ohne Mensch-
lichkeit.“ In ihrem Haus wohnte 
einst der Arzt und SS-Oberführer 
Joachim Mrugowsky, der als Leiter 
des Hygiene-Instituts der Waffen-
SS für Menschenversuche an Häft-
lingen und in Konzentrationslagern 
verantwortlich war. Auch Kinder 
wurden gequält. Die Vorstellung, 
dass so jemand anschließend nach 
Hause fährt und sein Familienleben 
im Grünen genießt, sei schwer er-
träglich, sagt Caroline. Aber nach 
längerer Überlegung stand fest: sie 
kaufen das Haus trotzdem. „Steine 
und Holz sind schließlich nicht bö-
se“, sagt sie. Das Ehepaar engagiert 
sich in der Anfang 2025 gegründe-
ten „Initiative für gelebte Demokra-
tie und gute Nachbarschaft in der 
Waldsiedlung Krumme Lanke.“ 
Beim Tag des offenen Denkmals im 
September 2025 organisierte die In-
itiative erstmals zwei Führungen. Zu 
beiden kamen je über 100 Interes-
sierte. „Damit hatten wir nicht ge-
rechnet, wir waren total überwäl-
tigt“, sagt Gerhard Gerstenmaier. 
Gerade in Zeiten, wo rechtsextreme 
Positionen wieder erstarken, wolle 
man ein Zeichen setzen. Nicht alle 
in der Siedlung finden es gut, dass 

in der Vergangenheit „herumgesto-
chert“ wird. Lange Zeit ist wenig 
über die besondere Geschichte ge-
redet worden. Doch plötzlich ist das 
öffentliche Interesse erwacht, sogar 
international. Die New York Times 
und die Neue Zürcher Zeitung waren 
da und berichteten über die „idyl-
lische Siedlung im Schatten einer 
schrecklichen Vergangenheit.“ 
Die Anwohnerinitiative hat sich auf 
Spurensuche begeben und befragt 
alteingesessene Nachbar:innen, von 

Neues Interesse 
an der Vergangenheit
denen sich einige noch an die Nach-
kriegszeit erinnern können. Nach-
dem sich ganze Familien in der 
Krummen Lanke ertränkt oder er-
hängt hatten, wurden die verlasse-
nen Häuser auf Anordnung der Al-
Eine Initiative hält 

die Erinnerung an 

die dunkle Zeit der 

Siedlung wach – 

Bewohner Gersten-

maier hat am Tag des 

offenen Denkmals 

viel Interesse an den 

Führungen erlebt
Straßen in der E 

Waldsiedlung 

Krumme Lanke: 

Den „Führerplatz“ 

taufte man 1947 

in Selmaplatz um
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liierten für Opfer des Nazi-Terrors 
reserviert. Jüdische Überlebende, 
Häftlinge aus den Konzentrationsla-
gern und Widerstandskämpfer:innen 
zogen ein, darunter viele alleinste
hende Frauen. Sie lebten mit ihren 
Kindern in großer Armut, einige hat-
ten das Obergeschoss an Untermie
ter:innen vermietet. In einem Zeit-
zeugenbericht, den die Initiative zu-
sammengetragen hat, heißt es: „Wir 
konnten im Juni 1945 in die Woh-
nung ziehen, nachdem unsere Woh-
nung ausgebombt war. Die russi-
sche Kommandatur kümmerte sich 
um die Verteilung der Häuser. Wir 
wohnten in dem Haus mit 7 Kindern, 
meiner Mutter und einem Hausmäd-
chen. Gegenüber waren Russen in 
die Doppelhäuser gezogen. Ich erin-
nere mich an die Pferde im Garten.“ 

Doch wie kam es überhaupt dazu, 
dass hier in Zehlendorf eine Siedlung 
für SS-Angehörige gebaut wurde – 
übrigens zur Miete? Das Ziel war, 
den Gedanken von „Blut und Boden“ 
durch die „Sesshaftmachung wert-
voller SS-Familien“ sowie die Ideo-
logie der elitären Gemeinschaft ar-
chitektonisch zu verwirklichen, heißt 
es auf der Gedenktafel für die seit 
1992 unter Denkmalschutz stehen-
den Siedlung. 1935/36 hatte die 
SS ihre Augen auf das unbebaute 
Grundstück der „Gemeinnützigen 
Aktien-Gesellschaft für Angestellten-
Heimstätten“ (Gagfah) geworfen. 
Die Planung für die Modellsiedlung, 
der in der Reichshauptstadt weitere 
folgen sollten, übernahm der Tech-
nische Direktor der Gagfah, Hans 
Gerlach, in enger Abstimmung mit 

Architektur der
elitären Gemeinschaft
MieterMagazin 3/2026
der SS. Ursprünglich wollte die Gag-
fah die Häuser schachbrettartig im 
rechten Winkel anordnen. Nach den 
Wünschen der SS wurden sie um ei-
ne Art Anger gruppiert. Von Bedeu-
tung ist der Verzicht auf private Gär-
ten. Die Häuser stehen hierarchisch 
geordnet in der Landschaft, die hier 
eine gemeinsam nutzbare, behut-
sam gestaltete Grünanlage bildet, 
schreibt der Architekturhistoriker 
Dittmar Machule. Die Natur domi-
niert die von Menschen geschaffene 
Architektur. 
Wenige Jahre nach Kriegsende gin-
gen die Häuser wieder in die Verwal-
tung der Gagfah über und wurden 
in den Nuller-Jahren von der inzwi-
schen in eine Aktiengesellschaft um-
gewandelte Gagfah-Gruppe privati-
siert. Die meisten der Käufer:innen 
sind Selbstnutzer, einige haben ver-
mietet. Zu den wenigen Mietern in 
der Siedlung gehört Martin, der seit 
gut zehn Jahren eine Doppelhaus-
hälfte bewohnt: „Meine Frau und 
ich waren sehr froh, als wir den Zu-
schlag bekommen haben – wir woh-
nen hier sehr gerne.“ Zur Eigentü-
merin haben sie ein gutes Verhält-
nis. Kurz vor Mietvertragsabschluss 
haben sie den Hintergrund der Sied-
lung recherchiert und herausgefun-
den, dass Joachim Caesar, Ober-
sturmbannführer und einer der rang-
höchsten SS-Führer in Auschwitz, in 
ihrem Haus gelebt hat. 
Die Nachbarschaftsinitiative sam-
melt nicht nur solche Geschichten 
aus dieser besonderen Siedlung, son-
dern beschäftigt sich auch mit dem 
Thema Straßenumbenennung. Be-
zeichnungen wie „Führerplatz“ oder 

„Treuepfad“ wurden zwar ersetzt, 
doch auch harmlos anmutende Na-
men wie „Im Kinderland“ gehören 
nach Ansicht der Initiative auf den 
Prüfstand. 
Es sei schockierend, wie schnell sich 
die Gagfah zum Werkzeug der Nazis 
umformen ließ, findet Ralf, ein Be-
wohner: „Demokratie ist nichts Si-
cheres, wir müssen aufpassen.“
Birgit Leiß
L Kontakt zur 

Initiative für gelebte 

Demokratie und 

gute Nachbarschaft 

in der Waldsiedlung 

Krumme Lanke:

initiative-

waldsiedlung

@freenet.de
„Steine und Holz 

sind nicht böse“: 

Häuserreihe der 

Siedlung mit ge-

pflegter Bepflan-

zung und altem 

Baumbestand
Siedlungsidylle 

mit Jägerzaun und 

Vogelhaus
Strenge Hierarchie

Mit ihren insgesamt 600 Wohneinheiten zählt die Wald-
siedlung Krumme Lanke zu den bedeutendsten Berliner 
Kleinhaussiedlungen aus den 1920er und 30er Jahren. Zwi-
schen Quermatenweg und der Argentinischen Allee in Zeh-
lendorf entstanden von 1937 bis 1940 rund 300 Einfami-
lienhäuser unterschiedlichen Typs sowie mehrgeschossige 
Wohnblocks. Bereits 1938, nach gerade einmal sechs Mo-
naten Bauzeit, waren die ersten Wohneinheiten bezugs
fertig. Die Miete betrug rund 100 Reichsmark für die Rei-
hen- und Doppelhäuser und etwa 130 Reichsmark für ein 
freistehendes Einfamilienhaus. 
Die strenge Hierarchie der NS-Ideologie spiegelt sich in der 
Siedlung wieder. Die Geschosswohnungen mit maximal 
zweieinhalb Zimmern am damaligen „Führerplatz“, dem 
heutigen Selmaplatz, waren für die unteren Dienstränge der 
Berliner SS bestimmt. In die 32 freistehenden Einfamilien-
häuser durften nur die höchsten Ränge einziehen. Eigent-
lich waren noch mehrere Gemeinschaftsbauten vorgesehen, 
etwa ein Kinderhort für 200 Kinder, Sporteinrichtungen, ein 
Kasino und ein SS-Kameradschaftshaus. Mit Kriegsbeginn 
und den knapper werdenden Mitteln wurden diese Pläne 
nicht umgesetzt. Somit fehlt der Siedlung der Dorfkern.
bl
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KRITIK AM WÄRMEPLAN

Elefant im Raum
Mit dem Berliner Wärmeplan wird ab Juni 2026 festgelegt, wie Berlin bis 
spätestens 2045 klimaneutral heizen wird. Den Entwurf dazu hat der Be-
reich Klimaschutz im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf kritisiert und 
exemplarisch dargelegt, woran es hakt. 
Eigentlich scheint alles klar: Fern­
wärme soll die Wohnungen der 
meisten Berliner:innen zukünftig 
zuverlässig und klimaneutral warm 
halten, Öl- und Gasheizungen sol­
len verschwinden. Das Unterneh­
men Berliner Energie und Wärme 
GmbH (BEW), vormals Vattenfall, 
ist seit 2024 wieder in Landeshand 
und soll mit seinem heißen Wasser, 
das durch ein gewaltiges Netz fließt, 
noch mehr Häuser versorgen.
Wohin das Netz ausgebaut werden 
wird, ist Teil des Wärmeplan-Ent­
wurfs, der im vergangenen Herbst 
veröffentlicht wurde und zu dem die 
Bezirke innerhalb von vier Wochen 
Stellung nehmen mussten. Auch Ver­
bände und Vereine waren eingeladen, 
den Entwurf innerhalb dieses kurzen 
Zeitraums zu bewerten.
Der Bereich Klimaschutz des Umwelt- 
und Naturschutzamtes Charlotten­
burg-Wilmersdorf beschäftigt sich 
seit Jahren mit der Frage, wie sich 
die Wärmeversorgung im Bezirk kli­
maneutral und sozialverträglich ent­
wickeln lässt. Er hatte deshalb Ende 
2024 eine Studie an der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hoch­
schule Aachen beauftragt und dabei 
den Schwerpunkt auf die Quartie­
re Klausenerplatz und Mierendorff-
Insel gelegt, in denen Milieuschutz­
gebiete liegen. 
Untersucht wurden verschiedene 
Wärmeversorgungsszenarien, bei 
denen zum Beispiel Nahwärmenet­
ze betrachtet wurden, die Abwas­
serwärme nutzen, oder eine Kombi­
nation aus Fernwärme und Grund­
wasserpumpen. Im Kern stellte 
die Studie fest, dass derzeit „reine 
Fernwärmeversorgung die größten 
Emissionswerte“ und die höchsten 
Kosten verursacht – einer von meh­
reren Kritikpunkten aus Charlotten­
burg-Wilmersdorf am Wärmeplan-
Entwurf.
Vor allem fehle ein Fahrplan, wie die 
BEW ihre CO2-Emissionen reduzie­
ren will – also alternative Energien 
einsetze, anstatt fossile zu verbren­
nen. Das sei „der Elefant im Raum“, 
heißt es in der Stellungnahme. Der 
Entwurf verwende Daten der Vor­
gängerin Vattenfall, die noch den 
Einsatz von sogenanntem grünen 
Wasserstoff vorgesehen hatte – ein 
teures Vorhaben, das längst beer­
digt ist.

Vorgebracht wurde auch eine beun­
ruhigende Warnung: Je mehr Wär­
mepumpen in Gebieten ohne Netz­
betreiber zum Einsatz kommen, um­
so mehr steigt die Gefahr für das 
gesamte Stromnetz. Die entstehen­
de „Lastverschiebung“ müsse daher 
dringend kontrolliert werden.
Neben weiteren technischen Aspek­
ten thematisiert die Stellungnahme 
den Faktor „Sozialverträglichkeit“. 
Die aktuell geplante Nachverdich­
tung und der Ausbau der Fernwär
me im Bezirk würde auch das Milieu­
schutzgebiet Klausenerplatz be­
treffen, in dem Wohngebäude „mit 
dem absolut höchsten Heizwärme­
bedarf“ liegen, wie man ermittelt 
hat und auf einer Karte darstellt. 
Angesichts der hohen Kosten von 
Fernwärme kämen hier „Fragen hin­
sichtlich ihrer Genehmigungsfähig­
keit durch die Milieuschutzbehörde 
auf.“ Eine energetische Sanierung 
der Gebäude, von denen die Hälfte 
dem kommunalen Wohnungsunter­
nehmen Gewobag gehört, sei un­
umgänglich.
Carola Rönneburg

Der Faktor
Sozialverträglichkeit
Das Quartier Klau-

senerplatz wurde auf 

seine Eignung für 

verschiedene Wärme-

versorgungspartner 

überprüft – Ergebnis: 

Die reine Fernwärme

versorgung wäre die 

teuerste Lösung und 

mit den höchsten 

Emissionswerten 

verbunden
Fraglich, ob die E

Fernwärmeumstellung 

mit ihren hohen Kos-

ten im Milieuschutz-

gebiet überhaupt 

genehmigt würde
BMV: Landeseigene sollen 
Modernisierungsumlage deckeln

Die Stellungnahme des Bereichs Klimaschutz im Bezirksamt 
Charlottenburg-Wilmersdorf zeigt exemplarisch, auf was 
sich Berliner  Mieter:innen gefasst machen müssen: Jede 
Änderung der Wärmeversorgung ist eine Modernisierung, 
für die Mieter:innen zahlen müssen – auch über den Zeit­
punkt hinaus, zu dem die Investition abbezahlt ist. Der Ber­
liner Mieterverein fordert deshalb von den landeseigenen 
Wohnungsunternehmen, Modernisierungsumlagen bei 
1,50 Euro pro Quadratmeter im Monat zu deckeln.
cr
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Die kompletten Entscheidungen finden 
Sie im Internet unter www.berliner-
mieterverein.de/mietrecht/recht
sprechung.htm. Diese Beiträge sind 
gekennzeichnet mit  . Im Internet 
haben Sie durch die komfortable Such-
funktion einen bequemen Zugriff auf 
die seit Januar 2001 veröffentlichten 
Entscheidungen und Aufsätze.
MieterMagazin 3/20
Instanzen-Rechtsprechung

Umgehung der 
Mietpreisbremse
Auch wenn das Mietverhältnis 
infolge der unwirksamen Befris­
tungen als auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen galt, stellen sich 
die nachfolgend vereinbarten be­
fristeten Mietverträge nicht als 
einvernehmliche Vereinbarungen 
der Miethöhe in dem laufenden 
Mietverhältnis, sondern erkennbar 
als Umgehungsgeschäfte zur Ver­
meidung der Anwendbarkeit der 
Mietpreisbremse dar.
Der Schutzbereich der Vorschrif­
ten der Mietpreisbremse ist gera­
de durch die aus der laienhaften 
Sicht des Mieters begründeten 
Gefahr des Verlusts der Wohnung 
nach der nach formellem Ablauf 
der Frist drohenden Beendigung 
des Mietverhältnisses begründet. 
AG Mitte vom 5.12.2024 
– 13 C 18/24 –
LG Berlin II vom 19.8.2025 
– 67 S 289/24 –, mitgeteilt von 
RA Bernd Schütze

 Langfassung im Internet

Es ging hier darum, ob die bei 
einigen Vermietern beliebte Pra-
xis, Mietverträge mit nur kurzer 
Laufzeit abzuschließen und diese 
dann – jeweils versehen mit einer 
Mieterhöhung – beliebig oft zu 
verlängern, dazu führt, dass die 
sogenannte „Mietpreisbremse“ 
(§§ 556 d ff. BGB) nicht ange-
wendet werden kann. Amtsge-
richt und Landgericht verneinen 
dies.
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Der Vermieter könne sich nicht dar-
auf mit Erfolg berufen, dass die von 
ihm vorbereiteten und gestellten 
Zeitmietverträge wegen ihrer An-
einanderreihung unwirksam mit der 
Folge seien, dass tatsächlich ein un-
befristetes Mietverhältnis vorliegen 
würde, für das die Parteien in Ab-
änderung des laufenden Mietver-
trages einvernehmlich nachträglich 
Mieterhöhungen vereinbart hätten, 
für die eine Anwendung der für die 
Vereinbarung über die Miethöhe bei 
Mietbeginn geltenden §§ 556d ff. 
BGB ausscheide.
Zwar sei nach der Rechtsprechung 
des BGH grundsätzlich jegliche die 
Höhe der Miete betreffende Verein-
barung der Mietvertragsparteien, die 
nach Abschluss des Mietvertrages im 
laufenden Mietverhältnis zustande 
kommt, nicht an den Vorschriften 
der §§ 556 d ff. BGB zu messen mit 
der Folge, dass sie eine nach diesen 
Vorschriften teilunwirksame Mietab-
sprache ex nunc „heilen“ kann (BGH 
vom 28.9.2022 – VIII ZR 300/21 –). 
Jedoch sei unter Würdigung der vor-
liegenden Einzelfallumstände von 
einem rechtsmissbräuchlichen Ver-
halten des Vermieters durch das 
Konstrukt des Aneinanderreihens 
von Zeitmietverträgen auszugehen, 
so dass der Einwand von Treu und 
Glauben (§ 242 BGB) verfange. 
Dass die Befristung tatsächlich auf 
Wunsch der Mieterin erfolgte, sei 
nach wie vor weder ersichtlich noch 
hinreichend konkret dargetan; ebenso 
wenig die Nutzung der Räume aus-
weislich des Mietvertrags durch die 
Mieterin nur zum vorübergehenden 
Gebrauch gemäß § 549 Abs. 2 BGB.
Auch wenn das Mietverhältnis in-
folge der unwirksamen Befristun-
gen (weder § 575 BGB, noch § 549 
Abs. 2 Nr. 1 BGB seien einschlägig) 
als auf unbestimmte Zeit abgeschlos-
sen galt, stellen sich die nachfolgend 
vereinbarten befristeten Mietver-
träge nicht als einvernehmliche Ver-
einbarungen der Miethöhe in dem 
laufenden Mietverhältnis, sondern 
erkennbar als Umgehungsgeschäfte 
zur Vermeidung der Anwendbarkeit 
der Mietpreisbremse dar.
Insbesondere erscheint die Mieterin 
als schutzwürdig, da sie als Laiin bei 
objektiver Betrachtung von einer je-
weils nur für einen kurzen Zeitraum 
erfolgten Anmietung ausgehen konn-
te und sich dadurch gezwungen sah, 
zur Vermeidung einer Wohnungs-
losigkeit einen neuen Mietvertrag zu 
den von dem Vermieter jeweils vorge-
gebenen Konditionen abzuschließen.

ModInstRL und 
Staffelmiete
Eine im Mietvertrag getroffene 
Staffelmietvereinbarung ist unwirk­
sam, wenn Staffelmietvereinbarun­
gen im Fördervertrag aufgrund der 
ModInstRL ausgeschlossen sind.
LG Berlin II vom 27.11.2025 
– 66 S 118/25 –

 Langfassung im Internet

Mit diesem Hinweisbeschluss wird 
die Vorinstanz (AG Kreuzberg 
vom 10.4.2025 – 23 C 5041/24 –, 
MM 9/2025, Seite 30) bestätigt.

Berliner Mietspiegel

Die Anbindung an den ÖPNV 
und die Versorgungsinfrastruktur 
(„Nahversorgung“) sind im Rahmen 
der nach anerkannten wissenschaft­
lichen Grundsätzen vorgenomme­
nen Wohnlagenausweisung des 
qualifizierten Berliner Mietspiegels 
2024 abschließend berücksichtigt.
LG Berlin II vom 16.12.2025 
– 66 S 172/25 –, mitgeteilt von 
RA Alexander-Greco Koukoulas

 Langfassung im Internet

Mit diesem Hinweisbeschluss 
schließt sich die Zivilkammer 66 
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des LG Berlin der Rechtsansicht 
der Zivilkammer 65 des LG Berlin 
(v. 30.09.2025 – 65 S 116/25 –, 
MM 12/2025, Seite 29) an.

Zeitmietvertrag

1. Stützt der Vermieter die Befris­
tung des Mietverhältnisses gemäß 
§ 575 Abs. 1 Nr. 2 auf wesentliche 
Umbaumaßnahmen in der Woh­
nung, trägt er für die Ernsthaftig­
keit des Vorliegens hinreichend 
konkreter Umbaupläne zum Zeit­
punkt des Vertragsschlusses die 
Beweislast.
2. Eine wirksame Befristung des 
Mietvertrages setzt voraus, dass 
der Vermieter zum Zeitpunkt des 
Mietvertragsschlusses hinrei­
chend konkrete Umbaupläne hegte 
(„will“, § 575 Abs. 1 Nr. 2 BGB). 
Es reicht also nicht aus, wenn er 
nur vage Überlegungen hinsichtlich 
eines möglichen Umbaus in der Zu­
kunft anstellte.
3. Ergibt die Befragung eines Zeu­
gen durch das Gericht, dass der 
Vermieter – eine große Vermie­
tungsgesellschaft – regelhaft Bau­
maßnahmen in die Verträge auf­
nahm, ohne sich weitere Gedanken 
über bautechnische Realisierbar­
keit, Finanzierung und Verfügbar­
keit von Handwerkern zu machen, 
reicht dies bei der sehr großen An­
zahl betreffender Verträge (ca. 200) 
nicht aus, um hinreichend konkrete 
Realisierbarkeit der im Vertrag ge­
regelten Arbeiten annehmen zu 
können.
AG Neukölln vom 23.9.2025 
– 14 C 749/24 –, mitgeteilt von der
Rechtsanwaltskanzlei Raabe, 
Rickes, Fähle

 Langfassung im Internet

Eigenbedarf einer GbR

Ist die Vermieterin eine rechtsfähi­
ge Gesellschaft i.S.d. § 705 Abs. 2 
n.F. kann sie nicht wegen Eigen­
bedarfs kündigen und zwar weder 
für sich noch für einen ihrer Gesell­
schafter bzw. deren Angehörige. 
AG Mitte v. 11.11.2025 
– 8 C 5056/25 –, mitgeteilt von 
RAin Dr. Verena Knies

 Langfassung im Internet
Die tragenden Gründe der Entschei-
dung lauten:
… Die Klägerin kann sich nicht dar-
auf berufen, dass die Kündigung ei-
ner GbR zugunsten eines ihrer Ge-
sellschafter in analoger Anwendung 
des § 573 Abs. 2 Nummer 2 BGB 
entsprechend der Rechtsprechung 
des BGH, Urteil vom 14.12.2016, 
VIII ZR 371/98 auch weiterhin 
möglich ist, denn die gesetzliche 
Neufassung [seit 1.1.2024] hat 
dieser Rechtsprechung die Grund-
lage entzogen. Der BGH hatte vor 
allem damit argumentiert, dass die 
GbR bis dato nur teilrechtsfähig war 
und daher wie eine gewöhnliche 
Vermietermehrheit zu behandeln 
sei. Die gesetzliche Neufassung 
hat die GbR nunmehr jedoch voll-
ständig verselbstständigt und ihr 
volle Rechtsfähigkeit verliehen. Das 
Gesellschaftsvermögen steht nicht 
mehr den Gesellschaftern zur ge-
samten Hand zu, sondern vielmehr 
der GbR selbst. Damit steht die 
GbR in ihrer Verfasstheit auf einer 
Stufe mit den Personenhandels-
gesellschaften, für die eine Eigen-
bedarfskündigung nicht, auch nicht 
analog, zugelassen ist … Es ist auch 
nicht ersichtlich, dass eine plan-
widrige Lücke fortbestehen würde, 
denn die Rechtsprechung des BGH 
ist lange bekannt und muss dem 
Gesetzgeber bei der Neuregelung 
des Gesellschaftsrechts bekannt 
gewesen sein. Es hätte ihm freige-
standen, in diesem Zusammenhang 
eine entsprechende Änderung des 
§ 573 BGB vorzunehmen und die 
Privilegierung der GbR gegenüber 
den anderen Personengesellschaf-
ten fortzuschreiben …
Anmerkung: Im Ergebnis ebenso 
haben entschieden:
AG Mitte vom 28.10.2024 – 20 C 
151/24 – MM 5/2025, 29; AG 
Wedding vom 9.1.2025 – 13 C 
5057/24 –, MM 5/2025, 30.

Betriebskosten­
pauschale
Die isolierte Überprüfung der Höhe 
einer Betriebskostenpauschale am 
Maßstab des § 138 Abs. 1 BGB ist 
zulässig und wird nicht durch § 5 
WiStG gesperrt.
AG Hamburg vom 15.9.2017 
– 25a C 353/16 – 

 Langfassung im Internet

Die vereinbarte Betriebskostenpau
schale von 107 Euro entsprach bei 
Annahme der im Mietvertrag ange
gebenen Wohnungsgröße von 50 m2 
einem Betrag von 2,14 Euro/m2. 
Später erfuhr der Mieter, dass die im 
Haus für alle Wohnungen gleicher-
maßen angefallenen Betriebskosten 
nur 0,81 Euro/m2 betrugen. Darauf-
hin forderte der Mieter den Vermie-
ter vergeblich zur Rückzahlung des 
überzahlten Anteils der Betriebskos-
tenpauschale auf.
Im Prozess vor dem Amtsgericht 
ging es unter anderem um die Fra-
ge, aus welchem Rechtsgrund der 
Mieter einen Rückzahlungsanspruch 
bezüglich der überhöhten Pauschale 
geltend machen könne.
Die Voraussetzungen des § 5 WiStG, 
der sogenannten „Mietpreisüberhö-
hung“, lagen hier – wie so oft – des-
halb nicht vor, da der insoweit dar-
legungs- und beweisbelastete Mie-
ter nicht zu beweisen vermochte, 
dass diese Miete unter „Ausnutzung 
eines geringen Angebots“ verein-
bart wurde, also die Mangellage auf 
dem Wohnungsmarkt für die Ver-
einbarung der Miete im Einzelfall 
ursächlich war. Dazu hat der Mieter 
darzulegen und gegebenenfalls zu 
beweisen, welche Bemühungen bei 
der Wohnungssuche er bisher unter-
nommen hat, weshalb diese erfolg-
los geblieben sind und dass er man-
gels einer Ausweichmöglichkeit nun-
mehr auf den Abschluss des für ihn 
ungünstigen Mietvertrags angewie-
sen war. Diesen Beweis vermochte 
der Mieter hier nicht zu führen. 
Ein Anspruch des Mieters nach 
§ 812 Abs. 1 S. 1 BGB i.V.m. § 138 
BGB bestehe jedoch – so das Amts-
gericht – deshalb, da die Vereinba-
rung der Betriebskostenpauschale 
gegen die guten Sitten verstoße und 
somit insoweit nichtig sei.
Die isolierte Überprüfung der Hö-
he der Betriebskostenpauschale am 
Maßstab des § 138 Abs. 1 BGB sei 
zulässig und werde nicht durch § 5 
WiStG gesperrt.
Dabei sei zu bedenken, dass der in 
einer überhöhten Mietkostenpau-
MieterMagazin 3/2026



schale enthaltene Nettokaltmiet-
anteil in der Regel unerkannt und 
daher auch bei einer etwaigen Miet-
erhöhung unberücksichtigt bleibe. 
Dies könne dazu führen, dass Miet-
erhöhungsbegehren stattgegeben 
werde, obgleich unter Berücksichti-
gung des versteckten Mietzinsanteils 
die ortsübliche Vergleichsmiete be-
reits erreicht sei. Auch sei die Hö-
he der Nettokaltmiete bei der An-
mietung der Wohnung ein mit aus-
schlaggebendes Kriterium. Für den 
Vermieter sei es daher in der Regel 
vorteilhaft, wenn die Nettokaltmie-
te als geringer beziffert werde als sie 
tatsächlich ist und er einen zusätz-
lichen Nettokaltmietanteil über eine 
übersetzte Betriebskostenpauschale 
erziele.
Aus diesem Grunde erscheine es zu 
kurz gegriffen, wenn man eine Be-
triebskostenpauschale nur dann 
als unter Verstoß gegen §§ 134, 
138 BGB teilweise nichtig erachte, 
wenn die Miete insgesamt gegen 
§ 5 WiStG verstößt. Vielmehr müsse 
eine Überprüfung auch isoliert auf 
die Wirksamkeit der Betriebskosten-
pauschale ausgerichtet sein können. 
Dies gelte erst recht vor dem Hin-
tergrund, als § 5 WiStG mit der zu-
sätzlichen Voraussetzung des „Aus-
nutzens einer Zwangslage“ für die 
Mieter eine hohe Hürde an die Dar-
legungs- und Beweislast darstelle.
Das Gericht verkenne dabei auch 
nicht, dass die Höhe einer Betriebs-
kostenpauschale den Grundsätzen 
der Privatautonomie unterliege, 
nach denen die Parteien eigenstän-
dige Vereinbarungen treffen könn-
ten. Insbesondere das Bürgerliche 
Gesetzbuch sehe keine ausdrück-
lichen Begrenzungen für die Höhe 
einer Betriebskostenpauschale vor; 
§ 556 Abs. 2 S. 2 BGB nenne den 
Maßstab der „Angemessenheit“ 
ausdrücklich nur für die Betriebs-
kostenvorauszahlungen, nicht aber 
für die im Satz zuvor gleichgestell-
ten Betriebskostenpauschalen. Da 
die Parteien in der Vereinbarung der 
Betriebskostenpauschale frei seien, 
sei der Vermieter grundsätzlich auch 
nicht verpflichtet, seine anfängliche 
Kalkulation offen zu legen.
Ihre Grenze fänden die Grundsätze 
der Privatautonomie jedoch dort, 
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wo eine Vereinbarung mit Treu- 
und Glaubensgesichtspunkten nicht 
mehr zu vereinbaren sei. Dies sei 
der Fall, wenn der Vermieter die Be-
triebskostenpauschale völlig losge-
löst von den tatsächlich anfallenden 
Kosten auf einen Betrag festsetze, 
der diese zuzüglich eines ihm zuzu-
billigenden Sicherheitszuschlags in 
grobem Maße übersteige. Denn es 
entspreche einer sich aus der Ver-
tragsanbahnung ergebenden Treue-
pflicht des Vermieters, dass er die 
Höhe der Betriebskostenpauschale 
an den tatsächlich anfallenden Kos-
ten orientiere. Weiche die getrof-
fene Vereinbarung zu Gunsten des 
Vermieters erheblich hiervon ab, 
nutze der Vermieter, der in der Regel 
Kenntnis von der Höhe der tatsäch-
lich anfallenden Kosten habe oder 
sich diese Information zumindest 
ohne weiteres beschaffen könne, 
sein überlegenes Wissen aus. Da-
bei stehe dem Vermieter, der durch 
die Betriebskostenpauschale von der 
Abrechnungspflicht befreit werde, 
zweifelsohne die Berechtigung eines 
Sicherheitsaufschlags zu. So soll für 
den Vermieter das Risiko ausgegli-
chen werden, dass dem Mieter kei-
ne Nachzahlungskosten entstehen 
können, wenn die tatsächlichen Be-
triebskosten die Betriebskosten aus 
der vereinbarten Pauschale überstei-
gen sollten.
In der Gesamtschau darf und muss 
der Mieter bei Anmietung der Woh-
nung darauf vertrauen dürfen, dass 
die von Vermieterseite vorgeschla-
gene Vereinbarung zur Betriebs-
kostenpauschale nicht völlig außer 
Verhältnis zu den zu erwartenden 
Kosten stehe. Jedenfalls, wenn ein 
grobes Missverhältnis im Sinne des 
§ 138 Abs. 1 BGB vorliege, sei die 
Vereinbarung in Teilen unwirksam.
So liege es hier. 
Denn ein Vertrag sei als wucherähn-
liches Geschäft nach § 138 Abs. 1 
BGB nichtig, wenn Leistung und 
Gegenleistung in einem auffälligen 
Missverhältnis zueinanderstehen. 
Dies sei der Fall, wenn die Gegen-
leistung den Wert der Leistung um 
das Doppelte übersteigt.
Vorliegend habe der Vermieter eine 
Betriebskostenpauschale in Höhe 
von 2,14 Euro/m2 begehrt. Dem-
gegenüber beliefen sich die tatsäch-
lichen Kosten für das gesamte Haus 
nach der Wohngeldabrechnung 
lediglich auf 0,81 Euro/m2. Auch 
wenn dem Vermieter ein Sicher-
heitszuschlag von 20 Prozent zuzu-
billigen sei, übersteige die vereinbar-
te Pauschale diesen Betrag noch um 
mehr als das Doppelte. 
Dem Vermieter sei auch eine ver-
werfliche Gesinnung im Sinne des 
§ 138 Abs. 1 BGB vorzuwerfen. Der 
Behauptung des Mieters, dem Ver-
mieter seien die tatsächlichen Be-
triebskosten aus den Wohngeldab-
rechnungen bekannt gewesen, ist er 
nicht substantiiert entgegengetre-
ten, so dass die Kenntnis des Ver-
mieters naheliege. Jedenfalls wäre 
dem Vermieter jederzeit die Feststel-
lung möglich gewesen, in welcher 
Höhe Betriebskosten für die Woh-
nung tatsächlich anfallen. Er hätte 
daher ohne Weiteres die Betriebs-
kostenpauschale an den tatsäch-
lich anfallenden Kosten orientieren 
können. Der Erkenntnis, dass die 
tatsächliche Vereinbarung von 107 
Euro im groben Missverhältnis zu 
den anfallenden Kosten steht, habe 
sich der Vermieter damit zumindest 
leichtfertig verschlossen.
Die Frage, ob die wucherähnliche 
Überhöhung der Betriebskosten-
pauschale dazu führe, dass die Ver-
einbarung entsprechend des Grund-
satzes, dass sich gegen § 138 Abs. 1 
oder 2 BGB verstoßende sittenwid-
rige Vereinbarungen nicht in einen 
sittenwidrig überhöhten und einen 
hinnehmbaren Teil aufspalten lassen, 
in Gänze unwirksam sei oder aber 
ob die Vereinbarung lediglich inso-
weit nichtig sei als die Vereinbarung 
eine angemessene Betriebskosten-
pauschale mehr als nur unwesentlich 
übersteige, musste das Amtsgericht 
nicht entscheiden. Der Mieter hat-
te nämlich seinen Rückzahlungsan-
spruch ohnehin auf nur 50 Euro mo-
natlich beschränkt. In dieser Höhe 
war die monatliche Betriebskosten-
pauschale jedenfalls überhöht.

Vermögen

Die Auslegung des Begriffs „er­
hebliches Vermögen“ im Sinne des 
§ 21 Nr. 3 WoGG ist in der Recht­
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sprechung des Bundesverwaltungs­
gerichts hinreichend geklärt. An ihr 
hat sich durch die in § 12 Abs. 4 
Satz 1 SGB II mit dem Bürgergeld-
Gesetz eingeführte Vermögens­
grenze von 40 000 Euro nichts ge­
ändert.
OVG Berlin-Brandenburg vom 
11.12.2025 – OVG 6 B 3/25 –

 Langfassung im Internet

Ein Berliner Mieter beantragte 
Wohngeld im Januar 2023. Das 
Wohngeldamt lehnte den Antrag 
mit der Begründung ab, die Inan-
spruchnahme von Wohngeld sei 
missbräuchlich im Sinne von § 21 
Nr. 3 WoGG, weil der Mieter über 
erhebliches Vermögen verfüge. 
Die Vermögensfreigrenze liege bei 
40 000 Euro, das Vermögen des 
Mieters belaufe sich auf 57 510,33 
Euro.
Der Mieter legte Widerspruch 
mit der Begründung ein, Vermö-
gen sei erst bei einem Bestand von 
über 60 000 Euro erheblich. Er ver-
wies insoweit auf Ziffer 21.37 der 
Wohngeld-Verwaltungsvorschrift – 
WoGVwV –. 
Der Widerspruch blieb erfolglos.
Das vom Mieter angerufene Ver-
waltungsgericht wies seine Klage 
ab. Es begründete die Entscheidung 
damit, dass das Vermögen seit In-
krafttreten des Bürgergeld-Gesetzes 
vom 16. Dezember 2022 nunmehr 
schon erheblich sei, wenn es 40 000 
Euro übersteige (§ 12 Abs. 4 Satz 
1, 1. Hs. SGB II). Die dortige Wer-
tung sei auf § 21 Nr. 3 WoGG über-
tragbar. Ziffer 21.37 der WoGVwV, 
wonach erhebliches Vermögen erst 
bei einem Bestand von über 60 000 
Euro vorliege, sei rechtswidrig und 
gewähre daher keinen Wohngeldan-
spruch aus Artikel 3 Abs. 1 GG i.V.m.
den Grundsätzen der Selbstbindung 
der Verwaltung. Die Betrachtung der 
individuellen Lebensumstände des 
Klägers ändere nichts an der Erheb-
lichkeit seines Vermögens.
Die nächste Instanz, das OVG 
Berlin-Brandburg, kassierte die 
Entscheidung des VG Berlin:
Die Auffassung des Verwaltungs
gerichts sei rechtsirrig.
Nach der Grundsatzentscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts 
(vom 18.4.2013 – 5 C 21.12 –) sei 
ein Vermögen erheblich im Sinne 
des § 21 Nr. 3 WoGG, dessen Ein-
satz seinem Inhaber zur Deckung 
des Wohnbedarfs nach den indivi-
duellen Umständen des Einzelfalls 
im Zeitpunkt der Antragstellung 
unter Berücksichtigung des Ziels der 
Wohngeldgewährung, durch Sub-
ventionierung der Wohnkosten an-
gemessenes und familiengerechtes 
Wohnen wirtschaftlich zu sichern, 
zuzumuten sei. Die Zumutbarkeit 
des Einsatzes des Vermögens zur 
Deckung des Wohnbedarfs sei im 
Lichte der individuellen persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse zu 
beurteilen. Dementsprechend ver-
biete sich ihre Bestimmung anhand 
einer pauschalen Stammvermögens
grenze, jenseits derer die Inan-
spruchnahme von Wohngeld ohne 
weiteres als missbräuchlich anzuse-
hen wäre. Dabei habe das Bundes-
verwaltungsgericht es ausdrücklich 
unbeanstandet gelassen, dass im 
Rahmen der gerichtlichen oder be-
hördlichen Prüfung wertmäßig ein 
Orientierungswert in Höhe von et-
wa 61 000 Euro für die erste zu be-
rücksichtigende unbeschränkt steu-
erpflichtige Person angenommen 
werde, solange dieser Größe nicht 
die Bedeutung einer starren Vermö-
gens(-unter-)-Grenze mit Bindungs-
wirkung beigemessen werde. Wei-
ter habe es ausgeführt, dass eine 
entsprechende Orientierung weder 
die Behörde noch die Verwaltungs-
gerichte von der Pflicht entbinde, 
die Erheblichkeit des Vermögens auf 
der Grundlage der Gesamtumstände 
des Einzelfalls zu bestimmen. Auch 
ein den Freibetrag deutlich über-
steigendes Vermögen könne daher 
wohngeldrechtlich unschädlich sein, 
sofern die tatsächlichen Verhältnisse 
die Annahme einer missbräuchlichen 
Inanspruchnahme nicht rechtfertig-
ten. Ebenso wenig erscheine es aus-
geschlossen, dass ein den Freibetrag 
unterschreitendes Vermögen im Ein-
zelfall wohngeldrechtlich beachtlich 
sein könne.
Das Bundesverwaltungsgericht habe 
damit die zur Auslegung und An-
wendung des unbestimmten Rechts-
begriffs „erhebliches Vermögen“ 
im Sinne des § 21 Nr. 3 WoGG zu-
grunde zu legenden Maßstäbe hin-
reichend klar umrissen. Die Einfüh-
rung einer ausdrücklichen Vermö-
gensgrenze für den Anspruch auf 
Bürgergeld bzw. Grundsicherung für 
Arbeitsuchende in § 12 Abs. 4 Satz 
1 SGB II rechtfertige entgegen der 
Auffassung des Verwaltungsgerichts 
keine andere Einschätzung.
Diese vom Gesetzgeber vorgesehe-
ne Vermögensgrenze erfasse grund-
sätzlich allein den Anwendungsbe-
reich des SGB II.
Auch die Gesetzesbegründung ent-
halte keinerlei Hinweise, die Anlass 
böten, dies anders zu sehen (vgl. BT-
Drs. 20/3873 S. 81). 
Unabhängig davon seien Leistungen 
nach dem SGB II nachrangige Für-
sorgeleistungen, die nur erbracht 
werden dürfen, soweit Hilfebedürf-
tigkeit nicht anderweitig beseitigt 
werden kann (vgl. § 3 Abs. 5 Satz 1, 
§ 5, § 12a SGB II). Demgegenüber
stelle das Wohngeld eine dem Bür-
gergeld vorrangige Sozialleistung
dar. Dies spreche auch nach Sinn
und Zweck gegen eine Übertra-
gung der Vermögensgrenze des § 12
Abs. 4 Satz 1 SGB II auf § 21 Nr. 3
WoGG.
Unter Zugrundelegung dieser Maß-
stäbe könne dem vom Mieter gel-
tend gemachten Anspruch auf Be-
willigung von Wohngeld § 21 Nr. 3
WoGG wegen erheblichen Vermö-
gens nicht entgegengehalten wer-
den. Sein Vermögen unterschreite
den maßgeblichen Orientierungs-
wert. Es belaufe sich nach den Fest-
stellungen des Verwaltungsgerichts
auf ca. 57 000 Euro.
Umstände, die es geboten erschei-
nen ließen, den Orientierungswert
im vorliegenden Fall zu reduzieren,
seien weder ersichtlich noch geltend
gemacht worden.
Anmerkung: Nr. 21.37 Abs. 1
WoGVwV datiert aus dem Jahre
1993. Sie wird deshalb im Hinblick
auf die Inflationsentwicklung als
nicht mehr ausreichend angese-
hen (OVG Berlin-Brandenburg vom
29.3.2012 – OVG 6 B 4/11 –). Das
OVG Berlin hat deshalb schon im
Jahre 2012 einen Wert von 80 000
Euro angesetzt (bestätigt durch
BVerwG vom 18.4.2013 – BVerwG
5 C 21/12 –).
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Reinickendorf Pankow

Lichten-
berg

Marzahn-
Hellersdorf

Treptow-KöpNeukölln
Steglitz-Zehlendorf

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Spandau Mitte

Friedrichshain-
Kreuzberg

Tempelhof-
Schöneberg
beratung mit termin 
Wir beraten von Montag bis Samstag 

Online-Terminvereinbarung: 
mein.berliner-mieterverein.de

Servicetelefon: S 030-226  260

im notfall:
akutberatung ohne termin
Neue Beratungszeiten! 

In besonders dringenden Fällen Beratung auch 
ohne Termin. Rechnen Sie mit Wartezeiten. 
Bei starkem Andrang können wir sie eventuell 
nicht beraten. Die jeweiligen Zeiten für die 
Akutberatung finden Sie bei dem Eintrag des 
jeweiligen Beratungszentrums.

Wichtig: Beratungen für Gewerbemitglied-
schaften, unsere Energie- und die Sozialbera-
tung sowie Beratungen auf Englisch erfolgen 
nur mit Termin! 

Please always make an appointment 
for consultations in English! 
enick
Geschäftsstelle
Spichernstraße 1, 10777 Berlin
u Spichernstraße (U 3 und U 9)

 Zugang im EG
rollstuhlgerecht
Hier keine Akutberatung
Beratungszentrum 

Frankfurter Allee
Frankfurter Allee 85

  Zugang rollstuhlgerecht 
(bitte klingeln, der Zugang er-
folgt begleitet über den Hof)
u i Frankfurter Allee
u Samariterstraße
Akutberatung vormittags:
Mo, Di, Mi, Sa 9-11 Uhr
nachmittags: Mo, Di, Mi, Do
16-18 Uhr | Fr 13-15 Uhr
Beratungszentrum 

Bahnhofstraße Köpenick 
Bahnhofstraße 5 (Laden), 
nahe Seelenbinderstraße

  Zugang im EG bedingt 
rollstuhlgeeignet, mit Begleit-
person (Stufe 19 cm)
i Köpenick, Tram/Bus Bahnhof-
straße/Ecke Seelenbinderstraße
Akutberatung: Mo 9-11 Uhr und 
16-18 Uhr | Fr 13-15 Uhr
Beratungszentrum 

Hermannplatz
Hobrechtstraße 28 
(Laden, zwischen Lenau- 
und Pflügerstraße) 

 Zugang im EG rollstuhlgerecht
u Hermannplatz (600 m)
u Schönleinstaße (350 m)
Akutberatung vormittags:  
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa 9-11 Uhr 
nachmittags: Mo, Di, Mi, Do  
16-18 Uhr | Fr 13-15 Uhr 
Beratungszentrum 

Walther-Schreiber-Platz
Rheinstraße 44

  Zugang über Fahrstuhl 
rollstuhlgeeignet (Stufe 5 cm)
u Walther-Schreiber-Platz
i Feuerbachstraße
Akutberatung vormittags:
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa 9-11 Uhr
nachmittags: Mo, Mi, Do 16-18 Uhr |
Di 17-18 Uhr | Fr 13-15 Uhr
Beratungszentrum 

Wilmersdorfer Straße
Zillestraße 81 (Laden),
nahe Wilmersdorfer Straße

  Zugang im EG bedingt 
rollstuhlgeeignet (Stufe 18 cm)
u Bismarckstraße (U 2 und U 7)
Akutberatung vormittags:
Mo, Di, Mi, Do, Sa 9-11 Uhr
nachmittags: Mo, Di, Mi, Do
16-18 Uhr | Fr 13-15 Uhr
Beratungszentrum 

Altstadt Spandau
Mönchstraße 7 (Laden), 
nahe Markt

  Zugang im EG 
über mobile Rampe
u Altstadt Spandau
u i Rathaus Spandau
Akutberatung vormittags:
Mo, Sa 9-11 Uhr
nachmittags: Mo, Di, Mi, Do
16-18 Uhr | Fr 13-15 Uhr
Beratungszentrum 

Müllerstraße
Müllerstraße 135, nahe Seestraße 
(neben dem Kino Alhambra) 

 Zugang im EG über mobile 
Rampe (Stufe 10 cm)
u Seestraße
Akutberatung vormittags:
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa 9-11 Uhr
nachmittags: Mo, Di, Mi, Do
16-18 Uhr | Fr 13-15 Uhr
Beratungszentrum 

Schönhauser Allee
Schönhauser Allee 134 B

  Zugang im EG 
rollstuhlgerecht
u Eberswalder Straße
Akutberatung vormittags:
Mo, Di, Mi, Do, Sa 9-11 Uhr
nachmittags: Mo, Di, Mi, Do
16-18 Uhr | Fr 13-15 Uhr
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geschäftsstelle
Berliner Mieterverein e.V., Spichernstraße 1, 10777 Berlin 
u Spichernstraße (U 3, U 9), Bus 204

 Zugang im EG rollstuhlgerecht

Hier Beratung nur mit Termin.
S 030-226 260, Fax: 030-226 26-161, 
bmv@berliner-mieterverein.de

Öffnungszeiten (nicht Rechtsberatung):
Mo, Di, Mi 9-18.30 Uhr, Do 9-19 Uhr, Fr 9-17 Uhr, Sa 9-13 Uhr
weitere beratungsstellen

 Auskünfte zur Zugänglichkeit 

und weitere Informationen 
über unser Servicetelefon 
S 030-226  260

Lichtenberg
K Di 17-19 Uhr
Nachbarschaftshaus 
im Ostseeviertel, 
Ribnitzer Straße 1 b, 
2. OG, Raum 204
i Wartenberg

Marzahn-Hellersdorf
K Mo 17-19 Uhr 
Kieztreff, 
Marzahner Promenade 38
i Marzahn, 
Tram/Bus Marzahner Promenade
K Do 17-19 Uhr
Stadtteiltreff Kompass, 
Kummerower Ring 42
u Kienberg/Gärten der Welt
32
Pankow 
K Mi 17-19 Uhr 
Gemeindehaus Pankow, 
Breite Straße 38 
Tram Pankow Kirche
K Fr 14-16 Uhr
Freizeithaus Weißensee, 
Pistoriusstraße 23
Bus 158, 255

Reinickendorf
K Mi 17-19 Uhr
UMZUG! Seit dem 1. Oktober findet 
die Beratung in der Evangelischen
Kirchengemeinde Wittenau, 
Alt Wittenau 29A statt.
u Rathaus Reinickendorf (600 m Fußweg)
i Wittenau (1000 m Fußweg)

Steglitz-Zehlendorf
K Mi 17-19 Uhr
Mittelhof, Königstraße 42-43 
i Zehlendorf 
mieterverein online 
Im Internet erreichen Sie uns unter www.berliner-mieterverein.de

mein bmv
Ihre Anschrift, Ihre Kontoverbindung oder Ihr Nachname hat sich geändert? 
Sie möchten dem Berliner Mieterverein Änderungen bei dem Zweitmitglied mitteilen? 

Änderungen per Post an obige Adresse oder online unter: mein.berliner-mieterverein.de

mietermagazin online
Energie und Papier einsparen und dabei die Vorteile der Digital-Ausgabe nutzen? 
Statt des gedruckten MieterMagazins künftig die Online-Ausgabe lesen? 

Dann schreiben Sie uns unter: www.berliner-mieterverein.de/mietermagazin-online.htm
Statt der Printausgabe per Post kommt künftig die Online-Ausgabe in Ihr E-Mail-Postfach.
servicetelefon
für Auskünfte und 
Terminvereinbarungen:    

S 030-226 260

online-termin-
vereinbarung
für einen Beratungstermin:    
mein.berliner-mieterverein.de

telefonische 
kurzberatung
Bei einfachen rechtlichen Fragen erhalten 
Sie als Mitglied eine telefonische Kurz
beratung – schnell und ohne Aufwand. 
Bitte halten Sie Ihre Mitgliedsnummer 
bereit (siehe Adressfeld Ihres MieterMa-
gazins) und beachten Sie, dass die telefo-
nische Kurzberatung nicht eine umfang-
reiche Rechtsberatung ersetzen kann. 

Unsere Rechtsschutzversicherung kann 
im Fall eines Gerichtsverfahrens nur dann 
greifen, wenn Sie zuvor anhand von Un-
terlagen in einer unserer Beratungsstellen 
oder in einer Telefonberatung mit Ein-
sicht in Unterlagen beraten wurden. Die 
Kurzberatung am Service-Telefon genügt 
nicht. 

Um Wartezeiten zu vermeiden, empfeh
len wir, nicht direkt zu Beginn oder am 
Ende der Beratungszeit anzurufen.

Telefonische Kurzberatung: 

S 030-226 26-152

Montag bis Freitag 13 bis 16 Uhr 
sowie Montag und Donnerstag 
17 bis 20 Uhr
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beratungsangebote rund um die wohnung
heizung und 
heizkosten
Bei technischen Fragen zur Heizung und 
Heizanlage hilft Ihnen die Energieberatung 
des Berliner Mietervereins. Ein kompetenter 
Ingenieur berät Sie über energiesparende 
Modernisierungsmaßnahmen (auch durch 
Mieter) und bei mangelhafter Beheizung. 

Di 17-19 Uhr: 
Beratungszentrum Walther-Schreiber-Platz, 
Rheinstraße 44

Di 9-11 und Do 17-19 Uhr: 
Beratungszentrum Frankfurter Allee 85
Beratung nur mit Terminvereinbarung 
unter S 030-226 260 

beratung zu sozial-
recht und miete
Beraten wird insbesondere zu Wohngeld, 
Wohnberechtigungsschein, Ansprüchen 
auf Mietsenkung und die Beschränkung 
von Modernisierungsumlagen für Mieter 
der städtischen Wohnungsbaugesellschaf-
ten sowie Kosten für die Unterkunft und 
Heizung im Rahmen der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende und Sozialhilfeemp-
fangende. 
Eine Beratung zu Bürgeldbescheiden findet 
nicht statt.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin. 
Servicetelefon S 030-226 260 

mediation und 
konfliktberatung
Bei Lärm durch Nachbarn und Ausein
andersetzungen mit Nachbarn oder Mit
bewohnern bietet der Berliner Mieterverein 
seinen Mitgliedern eine Beratung zum 
Umgang mit dem Konflikt und bei Bedarf 
ein Mediationsverfahren zur einvernehmli-
chen Lösung des Problems an. 
Die Beratung/Mediation wird von einer 
Mediatorin (Konfliktvermittlerin) durchge-
führt. Das Angebot ist für Mitglieder des 
Berliner Mietervereins kostenfrei.

K Telefonberatung und Kontakt: 
Unter S 030 - 226 26-187 ist ein Anruf
beantworter geschaltet, wir rufen Sie 
zurück. 
E-Mail-Anfragen:
mediation@berliner-mieterverein.de
MieterMagazin 3/2026
mietrechtsberatung 
für gewerbemieter
Nur mit telefonischer 
Terminvereinbarung 
unter S 030-226  260

Die Beratung findet statt:

K Charlottenburg
Do 17-20 Uhr
BMV-Beratungszentrum 
Zillestraße 81, 
nahe Wilmersdorfer Straße 
u Bismarckstraße

K Wilmersdorf/Schöneberg
Fr 14-17 Uhr
BMV-Geschäftsstelle Spichernstraße 1 
u Spichernstraße

schwerpunktberatung 
nutzer/pächter
Beratung nur, wenn für das Grundstück 
bereits eine gesonderte Mitgliedschaft be-
steht. Es werden keine neuen Mitglieder 
für diesen Schwerpunktbereich mehr auf-
genommen. 

K Hellersdorf
Do 17-19 Uhr
Stadtteiltreff Kompass, 
Kummerower Ring 42
u Neue Grottkauer Straße

hilfe zur wohnungs-
abnahme/-übernahme
Zur persönlichen Unterstützung 
in Ab- und Übernahmeterminen 
empfiehlt der Berliner Mieterverein 
folgende sachkundige Personen:

Dipl.Ing.Arch. Dietrich Eulitz,
S 030-294 31 07 oder 
S 0178 / 780 07 80

Dipl.Ing.Arch. Rüdiger Beer, 
S 030-20 98 92 65 oder 
S 0163 / 826 69 44

Kosten: 90 Euro pro Termin zuzüglich 
20 bis 50 Euro Fahrtkosten. Die Beauftra-
gung durch Sie erfolgt direkt an die oben 
genannten Personen. Gutachten und ju
ristische Auskünfte sind nicht möglich. 
Bei Abnahme: Ob Sie mietvertraglich 
überhaupt zu Schönheitsreparaturen 
verpflichtet sind, sollten Sie zuvor in 
einer unserer Beratungsstellen prüfen 
lassen. 
gutachten und 
beweissicherung
Gutachten und Beweissicherung sind kos-
tenpflichtig. Wir haben für Sie günstige 
Konditionen vereinbart. Sie beauftragen 
unsere Kooperationspartner selbst. Bitte 
besprechen Sie die konkreten Kosten vor 
einer Beauftragung. Die Juristen des Berli-
ner Mietervereins informieren Sie gerne, 
ob in Ihrer Angelegenheit eine Begutach-
tung oder Beweissicherung angezeigt er-
scheint.

Themenbereiche:
K	 Wohnflächenberechnung
K	 Schönheitsreparaturen
K	 Modernisierung: Mieterhöhungs-
	 prüfung aus bautechnischer Sicht
K	 Heizung/Warmwasser/
	 Wärmedämmung
K	 Fernwärme-Überprüfung
K	 Hausrat
K	 Wohnungsmängel 
	 auch bei Schimmelbelastung
K	 Schimmelpilzbewertung/

-bestimmung ohne bauliche
Ursachenbestimmung

K	 Elektrosmog/Mobilfunk
K	 Umweltchemie/
	 Umwelttechnik/
	 Schadstoffanalyse
K	 Baubiologie (Elektrosmog, 
	 Schadstoffanalytik)
K	 Detektei
Die Gutachter finden Sie unter
www.berliner-mieterverein.de/
oder rufen Sie S 030-226 260 an.

mietrechtsberatung 
für bildende künstler
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
von 17 bis 19 Uhr
in Zusammenarbeit mit dem 
Berufsverband Bildender Künstler
in Ateliers, Gewerberäumen 
und Wohnungen

Bitte vereinbaren Sie 
einen Termin nur telefonisch 
unter S 030-230 899-42 
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SERVICE
servicetelefon
für Auskünfte und 
Terminvereinbarungen:    

S 030-226 260

zusatzangebote
kooperationsangebote
für mitglieder
Der Berliner Mieterverein hat mit den 
untenstehenden Einrichtungen Koopera
tionsabkommen geschlossen. Davon profi-
tieren die Mitglieder. Bei Vorlage des Ein-
zahlungsbelegs für den Mitgliedsbeitrag 
oder des aktuellen MieterMagazin mit 
Namensaufdruck erhalten Sie Ermäßigun-
gen für Eintrittskarten.

Bildung und Kultur 

K Kleines Theater 
www.kleines-theater.de, 
S 030-821 20 21 
K Labyrinth Kindermuseum 
www.kindermuseum-labyrinth.de 
S 030-800  93 11 50
K StattReisen Berlin 
www.stattreisenberlin.de 
S 030-455 30 28

nützliches
K Mietspiegel 
www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/mietspiegel, 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
S 030-90 173-38 60
K Betriebskostenspiegel 
www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/betriebskosten/
K Energiesparberatung
des BUND für Geringverdiener:
Termin unter S 030-78 79 00 60
K Wohngeld 
www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/wohngeld/diwo.shtml
Rufnummern bei den Wohnungsämtern
K Quartiersmanagement 
www.quartiersmanagement-berlin.de
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
S 030-90 139 - 48 10
K Sozialgipfel
www.berliner-sozialgipfel.de
K Genossenschaftlich Wohnen
www.berliner-genossenschaftsforum.de
S 030-302 38 24
K Lärmschutz 
www.berlin.de/umwelt/themen/
laerm
K Wohnen im Alter 
Infotelefon beim Pflegestützpunkt Berlin, 
Mo - Fr  9 - 18 Uhr: S 0800 - 59 500 59
www.hilfelotse-berlin.de
K Mietschulden/Wohnungsnotfälle 
Geschütztes Marktsegment/
Landesamt für Gesundheit und Soziales 
S 030-902 29 - 32 01 / 2 
www.berlin.de/lageso/soziales/
marktsegment/index.html 
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Ambulante Dienste/GEBEWO 
S 030-480 98 191, 
Fax 030-480 98 192, 
AmbulanteDiensteNord@gebewo.de 
Ambulante Wohnhilfe Wedding/IB
S 030-490 00 99 0, Fax 030-490 00 99 28, 
AWH-B-Wedding@internationaler-bund.de 
K Verbraucherschutz
www.vz-berlin.de, www.test.de

ehrenamtliches 
engagement
bezirksaktivengruppen

Wir, engagierte Mieterinnen und Mieter 
im Berliner Mieterverein, haben uns in Be
zirksgruppen zusammengeschlossen, um 
uns selbst aktiv für eine mieterfreundliche 
Wohnungspolitik einzusetzen. Dazu gehört, 
K dass wir uns über das aktuelle Gesche-
hen im Bereich der Miet- und Wohnungs-
politik informieren; 
K dass wir unsere Mitmieter aufklären; 
K dass wir uns einfach zusammentun, 
um mit unseren Mietproblemen nicht 
allein zu sein.  
Wir würden uns freuen, 
wenn auch Sie kommen würden.

Kontakt zu den ehrenamtlichen 
Bezirksaktivengruppen 
auch über Rilana Krick, 
Geschäftsstelle des BMV, 
bezirke@berliner-mieterverein.de 
S 030-22626146

Charlottenburg-Wilmersdorf 
Bezirksleitung: Raphael Thieme, 
Fritz Peter Brost, Elisabeth Maczeyczick
K Treffen aktiver Mitglieder und interes-
sierter Mieter jeden zweiten Dienstag eines 
Monat um 18:30 Uhr im Haus am Mieren-
dorffplatz, Mierendorffplatz 19 
Friedrichshain-Kreuzberg 
Bezirksleitung: Gundel Riebe, 
Ralf Kießling, Wolfgang Wilms 
K Die Aktivengruppe trifft sich immer jeden 
dritten Freitag im Monat um 17.30 Uhr 
im Beratungszentrum Frankfurter Allee 85 
K Kontaktmöglichkeiten zur Bezirksleitung: 
in den Treffen der Aktivengruppe
Lichtenberg
Bezirksleitung: Birgit Stenzel, 
Rico Blochmann, Ursula Niemann 
K Treffen der Bezirksgruppe jeden zwei-
ten Freitag im Monat um 17:30 Uhr im 
Beratungszentrum Frankfurter Allee 85, 
S- und U-Bhf. Frankfurter Allee
Marzahn-Hellersdorf
Bezirksleitung: Gabriele Parakeninks,
Irina Neuber, Peter Reuscher
K Kontaktaufnahme ist in allen Marzahner
und Hellersdorfer Beratungsstellen während
der Beratungszeiten möglich
Mitte
Bezirksleitung: Theo Diekmann, 
Thomas Meißner, Thomas Suckow 
Kontakt über Rilana Krick, 
Geschäftsstelle des BMV, 
bezirke@berliner-mieterverein.de 
Neukölln
Bezirksleitung: Wilhelm Laumann, Tobias 
Becker, Sophie Mödig
Kontakt: bmv-neukoelln@freenet.de
K Die Aktivengruppe trifft sich jeden 
vierten Montag im Monat um 18:30 Uhr 
in der Richardstraße 5 (Räume der Aktion 
Karl-Marx-Straße)
K Kiezcafé, siehe Seite 5.
Pankow
Bezirksleitung: Aleksandar Perović, 
Hans-Günther Miethe, Hermine Thurow
K Treffen an jedem ersten Donnerstag 
im Monat um 18 Uhr im Platzhaus Teuto-
burger Platz, gegenüber Zionskirchstraße 73a
K Kiezcafé, siehe Seite 5. 
Reinickendorf 
Bezirksleitung: Nils Baumann, Maurizio 
Graubner
K Die Bezirksgruppe trifft sich jeweils am 
zweiten Mittwoch eines Monats von ca. 
19 bis 21 Uhr im Familientreff Wittenau, 
Oranienburger Straße 204, S- und U-Bhf. 
Wittenau
Spandau
Bezirksleitung: Jürgen Wilhelm, 
Norbert Zobbot 
K Alle Treffen: BMV-Beratungszentrum 
Altstadt Spandau, Mönchstraße 7
jeden Donnerstag 17-19 Uhr 
neben juristischer Beratung: Betreuung 
der Mitglieder; Mietergemeinschaften; 
Leitung: J. Wilhelm, S 030-331 52 20
Steglitz-Zehlendorf
Bezirksleitung: Barbara von Boroviczeny, 
Britta Schwarz-Krause, Heidemarie Karstädt
Tempelhof-Schöneberg
Bezirksleitung: Heike Gläßer-Hübner, 
Karin Dewitz, Franziska Schulte
Treptow-Köpenick
Bezirksleitung: Ursula Hemann,  
Ilona Sechting, Marco Raddatz
K Treffen aktiver Mitglieder zum Erfahrungs-
austausch jeden zweiten Mittwoch im  
Monat um 18 Uhr in der Villa Offensiv, 
Hasselwerderstraße 38-40
K Zusätzliches digitales Treffen der 
Bezirksgruppe per Videokonferenz an 
jedem vierten Mittwoch im Monat. 
Bei Interesse melden sie sich bitte ca. eine 
Woche vorher unter bezirke@berliner-
mieterverein.de, um in den Einladungs-
Verteiler aufgenommen zu werden.
K Kontaktmöglichkeit in allen bezirk
lichen Beratungsstellen zu den ausge-
wiesenen Beratungszeiten
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MARKTPLATZ

Der Ratgeber ist für 16,90 Euro zzgl. Versandkosten über 
den Online-Shop des DMB-Verlages erhältlich: 
shop.mieterbund.de

Mietkosten im Griff – 
Nebenkosten, Mieterhöhung, 
Wohnungsmängel 

Mehr als ein Drittel 
des Einkommens geht 
in vielen Haushalten 
für Miete und Miet
nebenkosten drauf. 
Der Ratgeber zeigt, 
wo die Kostenbremse 
angesetzt werden 
kann: von der Woh-
nungssuche bis zum 
Check von Heiz- und 
Betriebskostenabrech-
nungen. Fallbeispiele, 
wichtige Urteile und 
Musterbriefe bieten 
das passende Hand-
werkszeug, um Miet- 
kosten im Griff zu 
behalten.

Die Broschüren können bezogen werden über den Online-Shop 
des DMB-Verlages: shop.mieterbund.de

Die Ratgeber 
des Deutschen Mieterbundes

Das Mieter-Handbuch 

Mietrecht für Mieter, einfach und 
übersichtlich, informiert über die 
aktuelle Rechtslage und über Hand
lungsmöglichkeiten bei Konflikten.

Ulrich Ropertz in Kooperation mit 
Verbraucherzentrale NRW und DMB,
Neuauflage 2024, 18 Euro                                    

Tipps zum Mietvertrag für Mieter – 
Fallen vermeiden, Vorteile nutzen

Dieser Ratgeber gibt dem künftigen 
Mieter Hinweise, worauf beim Ab-

schluss eines Mietvertrages zu achten 
ist – ergänzt durch praktische Tipps 

und Rechenbeispiele.

3. Auflage, 5,90 Euro

www.berliner-mieterverein.de/beitreten.htm

Machen Sie den 
Berliner Mieterverein 
noch stärker! 
Überzeugen Sie Ihre Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen 
oder Nachbarn von den Vorteilen einer Mitgliedschaft im 
Berliner Mieterverein. 

Mitglieder haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung 
in allen wohnungs- und mietrechtlichen Fragen. Der Berliner 
Mieterverein setzt berechtigte Mieteransprüche gegenüber 
Vermietern durch. Überprüfungen der Ansprüche und aus-
führliche Rechtsberatung sind für Mitglieder des Berliner 
Mietervereins kostenlos.
Für jedes neu geworbene Mitglied erhalten Werber oder Wer-
berinnen 15 Euro auf dem Mitgliedskonto gutgeschrieben. 

JETZT
MITGLIEDER

WERBEN! 
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KEIN ABRISS! HABERSAATHSTRASSE 40-48

REKOMMUNALISIERUNG JETZT!
BERLINER 
MIETERVEREIN
Seit Jahren kämpfen Mieter:innen 
in der Habersaathstraße – 
jetzt brauchen sie Solidarität aus ganz 
Berlin. Mitten im Winter werden Menschen 
durch Kälte, Zerstörung und Gewalt aus 
ihren Wohnungen gedrängt. 
Seit Monaten fehlen Heizung und Warm-
wasser. Schikanen, Verwüstung und Angst 
bestimmen den Alltag der Mieter:innen.

DAS IST BRUTALE 
ENTMIETUNG. ES REICHT!
120 bezahlbare Wohnungen sollen für 
einen Luxusneubau weichen. Obwohl Ge-
richte die Kündigungen für ungültig erklärt 
haben, bleibt das Bezirksamt Mitte untätig.

SOLIDARITÄT
SOLI-DEMO
SA. 28.03.2026
13 UHR
ORT: VOR DEM 
ROTEN RATHAUS
Weitere Infos zur 
Veranstaltung unter:
berliner-mieterverein.de

GUTE NACHRICHT: 
GEMEINSAM KÖNNEN 
WIR DAS STOPPEN!

https://www.berliner-mieterverein.de/
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